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Telefonverzeichnis mit E-Mail-Adressen

Telefonnummer Zentrale:  09523 9229-0  |  Telefax:  09523 9229-99  |  E-Mail:  poststelle@vghofheim.de
Homepage:  www.vghofheim.de

Zuständigkeiten / Aufgaben Ansprechpartner Telefon- 
Durchwahl

Zimmer- 
Nr.

E-Mail

Leiter der Geschäftsstelle Herr Dellert -0 11 a.dellert@vghofheim.de
Sekretariat, Textverarbeitung, Fundamt, Information Frau Schwinn -25 01 a.schwinn@vghofheim.de

Sachgebiet 11 - Hauptverwaltung
Leitung Hauptverwaltung, Personalrecht, Wahlen Herr Hesse -28 21 o.hesse@vghofheim.de
Statistiken, Rechnungen, Schülerbeförderung,  
Beschaffungen

Frau Henning -29 21 s.henning@vghofheim.de

Lohn-, Gehaltsabwicklung Herr Neuhöfer -30 20 w.neuhoefer@vghofheim.de
Frau Hauke -26 20 d.hauke@vghofheim.de

Verkehrsrecht, Wildschäden, Abfallkalender Herr Weigand -27 21a m.weigand@vghofheim.de
Informationssicherheitsbeauftragter, EDV Herr Wendland -31 22 c.wendland@vghofheim.de

Sachgebiet 12 – Bauverwaltung
Leitung Bauverwaltung, Gemeindliche Baumaßnahmen, 
Rechnungen, Straßenwidmungen

Herr Lechner -38 01 (Nebengeb.) m.lechner@vghofheim.de

Gemeindliche Baumaßnahmen, Rechnungen,  
Straßenwidmungen

Herr Graf -44 01 (Nebengeb.) g.graf@vghofheim.de

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten,  
Leerstandsförderprogramm, Beitragserhebung

Herr Wildanger 
Frau Behnke

-43
-42

05 (Nebengeb.) 
05 (Nebengeb.)

s.wildanger@vghofheim.de 
m.behnke@vghofheim.de

Baurecht, Umweltschutz Herr Maderstein -39 02 (Nebengeb.) m.maderstein@vghofheim.de
Wasserrecht Frau Endreß -36 02 (Nebengeb.) c.endress@vghofheim.de

Sachgebiet 13 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leitung Öffentliche Sicherheit und Ordnung,  
Standesamtswesen

Herr Altmann -23 13 j.altmann@vghofheim.de

Standesamtswesen, Beglaubigungen Frau Hebig -22 12 s.hebig@vghofheim.de
Friedhofs-, Feuerwehrwesen, Fischerei,  
Trinkwasserwerte

Herr Bockelmann -49 12 p.bockelmann@vghofheim.de

Rentenrecht, Einwohnermeldeamt Frau Arnold -19 14a n.arnold@vghofheim.de
Einwohnermeldeamt, Pass- und Ausweiswesen,  
Gewerbeanmeldungen

Frau Schineller -17 14 l.schineller@vghofheim.de
Frau Knobling -18 14 b.knobling@vghofheim.de

Sachgebiet 21 - Kämmerei
Leitung Finanzverwaltung, Zentrale Finanz- und Haus-
haltsangelegenheiten

Herr Göbel -15 4 s.goebel@vghofheim.de 

Finanz- und Haushaltsangelegenheiten,  
Kindergarten-Betriebskostenförderung, Finanzstatistik

Herr Hellfeier -16 4 s.hellfeier@vghofheim.de

Anordnungswesen, Versicherungen Frau Hochrein -13 1 m.hochrein@vghofheim.de
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Wasser- und  
Abwassergebühren, Abfallentsorgung Aidhausen

Herr Reich -14 23 s.reich@vghofheim.de

Anlagenbuchhaltung Frau Gottwald -52 1 a.gottwald@vghofheim.de
Zuschusswesen für kommunale Vorhaben Frau Krämer -34 3 k.kraemer@vghofheim.de
Hundesteuer, Mieten und Pachten, Abrechnung  
Gemeindehäuser, Vereinszuschüsse

Frau Ott -51 3 a.ott@vghofheim.de

Sachgebiet 22 - Kasse
Leitung Kassenwesen, Buchungsstelle Frau Klarmann -48 02a h.klarmann@vghofheim.de
Buchhaltung, Forderungsüberwachung Frau Rödamer -10 02 c.roedamer@vghofheim.de

Frau Hetzel -12 02 k.hetzel@vghofheim.de
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Infotafel

IMPRESSUM

VG-Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.
Das VG-Mitteilungsblatt erscheint im 44. Jahrgang mit einer Auflage von 5.220 Exemplaren jeweils am ersten 
Samstag im Monat. Die Verteilung erfolgt kostenlos an alle erreichbaren Haushalte im Verbreitungsgebiet.
Herausgeber: VG Hofheim i.UFr., Obere Sennigstr. 4, 97461 Hofheim i.UFr.
Druck und Verlag: Aktiv Druck & Verlag GmbH, An der Lohwiese 36, 97500 Ebelsbach
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.,  
vertreten durch Andreas Dellert, Obere Sennigstr. 4, 97461 Hofheim i.UFr.
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Ute Holch, Aktiv Druck & Verlag GmbH 
Tel. 0160 96422669, E-Mail: holch@aktiv-druck.de
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für Anzei-
gen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preisliste Nr. 2 vom 01.01.2019.

Stadt Hofheim i.UFr.
1. Bürgermeister: Wolfgang Borst 
Interkommunales Bürgerzentrum
Marktplatz 1
97461 Hofheim i.UFr.
Telefon:	09523 503370
E-Mail:	 sekretariat@stadt-hofheim.de

Gemeinde Aidhausen
1. Bürgermeister: Dieter Möhring
Telefon:	09523 501379
Mobil:	 0160 1827427
E-Mail:	 bgm@dieter-moehring.de

Gemeinde Bundorf
1. Bürgermeister: Hubert Endres
Telefon:	09763 9200
Mobil:	 0171 6114537
E-Mail:	 buergermeister.endres@bundorf.de

Markt Burgpreppach
1. Bürgermeister: Hermann Niediek
Telefon:	09534 1275
Mobil:	 0175 9895853
E-Mail:	 hermann.niediek@burgpreppach.de

Gemeinde Ermershausen
1. Bürgermeister: Günter Pfeiffer
Telefon:	09532 1020
Mobil:	 0151 17486684
E-Mail:	 guenter.pfeiffer@ermershausen.de

Gemeinde Riedbach
1. Bürgermeister: Bernd Fischer
Mobil:	 0178 1878957
E-Mail:	 bernd.fischer@riedbach.de

VG-Mitteilungsblatt� ��Nächste Ausgabe: Samstag, 04.03.2023    Redaktionsschluss: Sonntag, 19.02.2023
Anregungen, Kritik und auch sonstige Ideen bzw. Verbesserungsvorschläge zum VG-Mitteilungsblatt 
nehmen wir gerne unter mitteilungsblatt@vghofheim.de entgegen.

■■ Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der  
Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.

Vormittags:
Montag - Freitag	 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Nachmittags:
Montag und Dienstag	 13:30 Uhr - 16:30 Uhr
Donnerstag	 13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag	 nachmittags geschlossen
Telefon:	 09523 9229-0
Telefax:	 09523 9229-99
E-Mail:	 poststelle@vghofheim.de
Internet:	 www.vghofheim.de
Für den Besuch der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. 
bietet es sich in vielen Fällen an, Termine zu vereinbaren. 
Zwingend nötig ist eine Terminvereinbarung für alle Ange-
legenheiten im Bereich des Einwohnermeldeamtes. Dies 
kann telefonisch oder online geschehen.

■■ VG-Geschäftsstelle geschlossen
Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.  
ist am 21.02.2023 (Faschingsdienstag) am Nachmittag geschlossen.

■■ Notfallnummern bei Störungen der  
Wasser- und Abwasserversorgungsanlagen

Bei Störungen bzgl. der Wasser- und Abwasserversor-
gungsanlagen ist der Bereitschaftsdienst des Bauhofes der 
jeweiligen Stadt/Gemeinde unter folgenden Telefonnum-
mern zu erreichen:
Gemeinde Aidhausen:	 0171 1595469
Gemeinde Bundorf:	 0151 52524130
Markt Burgpreppach:	 0171 6909285
Gemeinde Ermershausen: 	 0162 3255914
Stadt Hofheim i.UFr.: 	 09523 6851  
(die Notfallnummer ist über den automatischen Anrufbeantworter zu erfahren)
Gemeinde Riedbach: 	 0160 1587510

■■ Notfall-Nummern
Feuer-Notruf: 	 112
Unfall-Rettungsdienst-Notruf:	 112
Polizei-Notruf:	 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:	 116 117
Zahnarzt-Notdienst:	 www.zahnarzt-notdienst.de
Apothekennotruf (Festnetz):	 0800 002 283 3
Apothekennotruf (Mobil):	 228 33
Zentrale Sperrnummer: 
(EC-Karte, Kreditkarte, Personalausweis)	 116 116
Giftzentrale Nürnberg:	 0911 398 245 1
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Verwaltungsgemeinschaft

■■ Verteilung des VG-Mitteilungsblattes
Das VG-Mitteilungsblatt erscheint immer am ersten 
Samstag jeden Monats zusammen mit der Wochen-
post. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und  
achten Sie darauf, dass das VG-Mitteilungsblatt zwi-
schen den Prospekten und dem Werbematerial nicht 
untergeht.
Falls Sie im Verwaltungsgebiet der VG Hofheim i.UFr. 
wohnen und feststellen, dass Sie kein VG-Mitteilungs-
blatt erhalten, so wenden Sie sich bitte direkt an Frau 
Holch, welche für die Verteilung des VG-Mitteilungs-
blattes zuständig ist und dies entsprechend koordiniert 
und beauftragt.
Die Kontaktdaten erhalten Sie hier:
Ute Holch, Aktiv Druck & Verlag GmbH,  
An der Lohwiese 36, 97500 Ebelsbach
Telefon: 0160 96422669, E-Mail: holch@aktiv-druck.de
Zudem steht Ihnen aber auch immer die Möglichkeit offen, 
unser VG-Mitteilungsblatt auf unserer Homepage unter 
www.vghofheim.de als PDF-Dokument herunterzuladen.
Gerne können Sie sich aber auch eine gedruckte Ausgabe 
bei uns in der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr., 
Obere Sennigstraße 4, 97461 Hofheim i.UFr., abholen.

■■ Termine im Einwohner- 
meldeamt online reservieren

Seit längerer Zeit ist es möglich, Termine 
für das Einwohnermelde- und Passamt 
über die Internetseite der Verwaltungs-
gemeinschaft Hofheim i.UFr., www.vghofheim.de, unter 
dem Menüpunkt „Online Terminvereinbarung“ direkt zu re-
servieren.

■■ Wasserzählerablesung
Zunächst einmal einen herzlichen Dank für die fristge
rechte Meldung der Wasserzählerstände, vor allem an die-
jenigen, die die Meldung online vorgenommen haben. Je 
nach Gemeinde haben zwischen 79 % und 86 % der Ge-
bührenpflichtigen eine Online-Eingabe durchgeführt. Dies 
ist erfreulich.
Bedauerlicherweise haben ein paar wenige überhaupt  
keine Wasserzählerstandsmeldung vorgenommen, obwohl 
hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht. Vorsorglich 
wird darauf hingewiesen, dass der Wasserverbrauch somit  
eingeschätzt worden ist und eine Korrektur erst mit der 
nächsten Jahresabrechnung zum 31.12.2023 vorgenom-
men wird. Hierfür wird um Verständnis gebeten.

■■ Sprechstunden der Deutschen Renten
versicherung Nordbayern

Für den Sprechtag am 14.02.2023 sind keine Termine  
mehr frei. Der darauffolgende Sprechtag findet am 14.03.2023 
statt. Nähere Informationen erteilt Frau Arnold unter Tel. 
09523 9229-19.

Zur Beratung müssen Ausweispapiere und die Versicherungs-
nummer vorgelegt werden. Bei Auskunft für einen Dritten wird 
eine Vollmacht benötigt. Für die Wahrnehmung des Termins 
bei der Rentenversicherung muss eine FFP2-Maske getragen 
werden.

Rentensprechtage für das Jahr 2023
Folgende weitere Sprechtage werden voraussichtlich im Jahr 
2023 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Hofheim i.UFr., Obere Sennigstraße 4, 97461 Hofheim i.UFr., 
abgehalten:
14.03.2023
25.04.2023
09.05.2023
20.06.2023
11.07.2023

19.09.2023
17.10.2023
14.11.2023
12.12.2023

Die Termine finden jeweils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr statt.

■■ Statistik zu Eheschließungen, Geburten 
und Sterbefällen im Jahr 2022

Eheschließungen 45 im Standesamt Hofheim i.UFr.
Geburten 93 im Gebiet der Verwaltungs

gemeinschaft Hofheim i.UFr.
Sterbefälle 148 im Gebiet der Verwaltungs

gemeinschaft Hofheim i.UFr.

■■ Energie-Sprechtage für Bürger
Die nächsten Beratungstermine für Bürger finden in der  
Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr., Obere Sennigs-
traße 6, Bauverwaltung (Nebengebäude, Zimmer-Nr.: 03), 
97461 Hofheim i.UFr., am 16.02.2023 statt. Es werden drei 
Termine vergeben, jeweils um 16:00 Uhr, 16:40 Uhr und 
17:20 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich unter Tel. 09529 
9222-0 oder info@ubiz.de.
Für die Beratung fällt eine Gebühr in Höhe von 12,00 € an.

■■ Grüngut und holzige Abfälle
Grüngutabfälle und holzige Abfälle können beim Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge (Tel. 09521 
27-142), zusätzlich zu den Wertstoffhöfen auch in Ostheim 
(ehem. Deponie) und in Fitzendorf (Richtung Burgpreppach) 
abgegeben werden. Die Grüngutannahmestelle in Ostheim 
hat immer dienstags von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr (während der 
Sommerzeit von März bis Oktober), freitags von 16:00 Uhr – 
18:00 Uhr (während der Sommerzeit von März bis Oktober) 
und freitags von 14:30 Uhr – 16:30 Uhr (während der Winter-
zeit von November bis Februar) geöffnet. Die Öffnungszeiten 
der Grüngutannahmestelle in Fitzendorf sind Mittwoch von 
16:00 Uhr – 18:00 Uhr (während der Sommerzeit von März 
bis Oktober), Freitag von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr (während der 
Sommerzeit von März bis Oktober) und Freitag von 14:30 
Uhr – 16:30 Uhr (während der Winterzeit von November bis 
Februar).
Bis 0,5 m³ ist die Anlieferung kostenfrei. Darüber hinaus wird 
pro m³ 6,00 € verrechnet.
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■■ Fundsachen
Im Dezember 2022 und Januar 2023 wurden folgende Fund-
gegenstände beim Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft 
Hofheim i.UFr. abgegeben:

Fundsache Fundsachen- 
Nummer

Fundort

1 Autoschlüssel 55/22 Hofheim i.UFr.
1 Schlüsselbund 57/22 Hofheim i.UFr.
1 Armbanduhr 58/22 Bundorf
1 Schal, 1 Tuch,  
1 Mütze (Radfahrer)

02/23 Bundorf

1 Kinder-Laufrad 03/23 Hofheim i.UFr.

Die Fundsachen werden ein halbes Jahr aufbewahrt. Zu
sätzlich werden die Fundsachen auf der Homepage der Ver-
waltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. (www.vghofheim.de) 
aufgeführt und ständig aktualisiert.

■■ KFZ-Zulassungsbehörde – Zweigstelle 
Hofheim i.UFr.�

Die Kraftfahrzeug-Zulassungs-
behörde des Landratsamtes 
Haßberge hat seine Zweigstelle 
in der Robert-Koch-Straße 2, 

97461 Hofheim i.UFr., im ehemaligen Krankenhaus. Erreich-
bar ist die Zweigstelle in Hofheim i.UFr. von Montag bis Frei-
tag von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr unter Tel. 09523 7829 (Telefax: 
09523 50 10 41, E-Mail: zulassung@hassberge.de).
Zur Zulassung von Fahrzeugen wird ein 
vorheriger Termin benötigt, welchen die 
Bürgerinnen und Bürger auch selbststän-
dig online unter www.hassberge.de (Me
nüpunkt „Online-Terminvereinbarung“) bu-
chen können:

■■ Zahlungstermine für Steuern und Abgaben
Fälligkeit Steuer- bzw. Abgabenart

15.02. Grund- und Gewerbesteuer

01.04. Hundesteuer

15.05. Grund- und Gewerbesteuer

01.06. Wasser-/Abwassergebühr

15.08. Grund- und Gewerbesteuer

01.09. Wasser-/Abwassergebühr

01.10. Grundstückspachten

15.11. Grund- und Gewerbesteuer

01.12. Wasser-/Abwassergebühr

■■ Abfuhrtermine für Restmüll, Biomüll, Altpapier und Gelbe Tonne  
im Februar 2023 und Anfang März 2023� Für unsere Umwelt

Restmüll Restmüll 
4-wöchentlich 

Biomüll Altpapier Gelbe Tonne

Gemeinde Aidhausen 09.02.2023
23.02.2023

09.02.2023 16.02.2023
02.03.2023

13.02.2023 08.02.2023

Gemeinde Bundorf 08.02.2023
22.02.2023

08.02.2023 15.02.2023
01.03.2023

14.02.2023 16.02.2023

Markt Burgpreppach 06.02.2023
20.02.2023

06.02.2023 13.02.2023
27.02.2023

14.02.2023 24.02.2023

Gemeinde Ermershausen 10.02.2023
24.02.2023

10.02.2023 17.02.2023
03.03.2023

20.02.2023 16.02.2023

Stadt Hofheim i.UFr. 
Stadtteil Hofheim i.UFr.

10.02.2023
24.02.2023

10.02.2023 17.02.2023
03.03.2023

16.02.2023 Tour 1  24.02.2023
Tour 2  15.02.2023
Tour 3  16.02.2023
Tour 4  23.02.2023
Tour 5  01.03.2023

Stadt Hofheim i.UFr. 
Übrige Stadtteile

09.02.2023
23.02.2023

09.02.2023 16.02.2023
02.03.2023

16.02.2023

Gemeinde Riedbach 10.02.2023
24.02.2023

10.02.2023 17.02.2023
03.03.2023

13.02.2023 23.02.2023

Die Müllgefäße sind am jeweiligen Abfuhrtag bereits ab 05:30 Uhr zur Abfuhr bereit zu stellen. Das Altpapier hat ab 07:00 Uhr 
bereitzustehen.
Gelbe Tonne: Welche Tour für welche Gemeinde zutrifft entnehmen Sie bitte dem Abfallkalender des Landkreises Haßberge 
oder unter www.awhas.de.
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■■ Übungen der Bundeswehr; Manöver im 
Bereich des Landkreises Haßberge

Von Samstag, 04.02.2023 bis einschließlich Sonntag, 
05.02.2023, sowie von Samstag, 11.02.2023 bis einschließ-
lich Sonntag, 12.02.2023 werden Übungen der Bundeswehr 
abgehalten, bei denen auch die Gemarkungsgrenzen der 
Gemeinden Aidhausen und Riedbach berührt werden.
Von Montag, 06.02.2023 bis einschließlich Freitag, 
10.02.2023 wird eine Übung der Bundeswehr abgehalten, 
bei der auch die Gemarkungsgrenzen aller Mitgliedsge-
meinden der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. 
berührt werden.
Die Soldaten werden zu Fuß und in Rad-Fahrzeugen üben. 
Alle Jagdpächter für diesen Bereich bitten wir um Kennt-
nisnahme! Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den 
Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Die durch 
Übungen liegengebliebenen militärischen Sprengmittel  
(Munition und dergleichen) dürfen nicht gesammelt oder 
anderweitig verwertet werden. Die Missachtung dieses Hin
weises hat strafrechtliche Folgen.
Schäden, die durch Bundeswehrübungen entstanden sind, 
können grundsätzlich formlos beim Bundeswehr-Dienst
leistungszentrum Veitshöchheim (BwDLZ Veitshöchheim), 
Balthasar-Neumann-Kaserne, 97209 Veitshöchheim, Tel. 
0931 9707-2600, gemeldet werden.
Es steht hierzu jedoch auch das vom BwDLZ Veitshöchheim 
behelfsweise entwickelte Meldeformular „Antrag auf Ersatz 
von Übungsschäden“ zur Verfügung.

Folgende Punkte sind dabei zu beachten:
•	 Private Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschä-

den, für Schäden an Straßen und Wegen sowie für sonstige 
Schäden sind unabhängig von der Höhe der Schadensfor-
derung umgehend bei der zuständigen Gemeindeverwal-
tung (hier: VG Hofheim i.UFr., Marius Weigand, Tel. 09523 
9229-27) anzumelden.

•	 Die VG Hofheim i.UFr. leitet nach Prüfung des Sachver-
haltes die Meldung bzw. den hieraus erstellten Antrag in-
nerhalb von zwei Wochen an das BwDLZ Veitshöchheim 
weiter.

•	 Übungsschäden dürfen vor der Begutachtung durch die 
Geländebetreuungsstelle bei dem BwDLZ Veitshöch-
heim grundsätzlich nicht beseitigt werden. Ist aus wich-
tigen Gründen die sofortige Schadensbehebung unbe-
dingt erforderlich, kann mit vorheriger Zustimmung des 
Sachbearbeiters des BwDLZ Veitshöchheim der Umfang 
des Schadens, nicht jedoch die Berechnung der Instand-
setzungskosten, durch einen sachkundigen Vertreter der 
Gemeinde oder des amtlichen landwirtschaftlichen Schät-
zers der Gemeinde, aufgenommen werden. Diese Fest-
stellungen sind dem BwDLZ Veitshöchheim zur Verfügung 
zu stellen. Ohne Rücksprache und ausdrücklichen Auftrag 
des BwDLZ Veitshöchheim können anfallende Schätzer-
kosten nicht erstattet werden.

■■ Mehrwegangebotspflicht  
für Restaurants,  
Bistros und Cafés�

Seit dem 01.01.2023 gilt eine Mehr-
wegangebotspflicht für Restaurants, 
Bistros und Cafés (§ 33 VerpackG). 
Nach dieser sind die Gastronomen 
und Gastronominnen mit einer Ver-
kaufsfläche von über 80 m² oder mehr als fünf Beschäftigten 
verpflichtet, ihre To-Go-Produkte dem Kunden auch in Mehr-
wegverpackungen anzubieten. Dabei darf die Mehrweg
alternative aber nicht zu schlechteren Konditionen als die 
Einwegverpackung angeboten werden. Damit sollen weniger 
Einwegverpackungen aus Kunststoff verbraucht werden, 
wodurch Emissionen verringert, Ressourcen geschont und 
die Umweltverschmutzung vermindert wird. 
Für welche Verpackungen gilt die Mehrwegangebots-
pflicht?

Art der Einweg- 
Verpackung

Beispiele für deren  
Verwendung

Mehrweg- 
angebot  
notwendig

Getränkebecher  
(materialunabhängig)

Coffee-To-Go Ja

Box (mit und ohne 
Deckel) aus oder mit 
Kunststoff

To-Go-Essen,  
Reste des im Lokal 
bestellten Gerichtes 
zum Mitnehmen

Ja

Papp-Behälter Salat und Salatsoßen 
vom Lieferservice

Ja

Kunststofffolie Sandwich zum Mit-
nehmen vom Imbiss

Nein

Kunststofftüte,  
Papiertüte mit Sicht-
fenster aus Kunststoff

Als Tasche, für 
Pizzabrot und ähnli-
ches To-Go-Essen

Nein

Weitere Informationen finden Sie auf der  
Homepage des Bayerischen Staats- 
ministeriums für Umwelt und Verbraucher- 
schutz:
„Was einer allein nicht schafft,  
das schaffen viele“

■■ Brandschutztechnische Hinweise

Meldung von Feuern bei der ILS
Bisher war es gängige Praxis, dass Garten- bzw. Nutzfeuer 
bei der Integrierten Leitstelle Schweinfurt (kurz: ILS) mittels 
eines Online-Formulars angemeldet wurden. Leider führte 
der Abgleich der Ereignismeldungen mit den angemeldeten 
Garten- bzw. Nutzfeuern zu einem erheblichen zusätzlichen 
Zeitaufwand bei den Beschäftigten der Leitstelle, ohne ei-
nen nennenswerten Nutzen dadurch zu erzeugen. Dies re-
sultiert einerseits daraus, dass kein Anspruch auf vollzählige 
Meldungen der Garten- und Nutzfeuer bestand und ande-
rerseits aufgrund der Schadensereignisvermutung ohnehin 
eine Alarmierung der jeweiligen Feuerwehr erfolgen musste. 
Aufgrund dessen wurde dieses Verfahren seitens des Brand- 
und Katastrophenschutzes eingestellt. Es wird um Beach-
tung gebeten.
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Verbrennen pflanzlicher Abfälle
Regelmäßig erreichen die Verwaltungsgemeinschaft Hof-
heim i.UFr. Anfragen bezüglich der Verbrennung von pflanz-
lichen Abfällen. Aufgrund dessen haben wir Ihnen folgende 
Informationen einfach und übersichtlich zusammengefasst. 
Rechtsgrundlage für das Verbrennen von pflanzlichen Abfäl-
len ist die Bayerische Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV). 
Daraus ergeben sich folgende Regeln für Ihren Alltag:
Verbrennen pflanzlicher Abfälle innerhalb einer Ortschaft:
NICHT ERLAUBT [1]

Verbrennen pflanzlicher Abfälle außerhalb von Ortschaften:

Fälligkeit Steuer- bzw. Abgabenart

Frische strohige Abfälle 
aus der Landwirtschaft 
bzw. dem Erwerbsgar-
tenbau

ERLAUBT, unter folgenden 
Voraussetzungen:
•	 Eine Einarbeitung des Mate-

rials in den Boden oder eine 
Verrottung ist nicht möglich

•	 Mindestens 7 Tage vor der 
geplanten Verbrennung ist 
diese bei der Verwaltungsge-
meinschaft Hofheim i.UFr. 
mit folgendem Formular 
anzuzeigen [2]

Das Antragsformular finden 
Sie auch auf der Homepage 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Hofheim i.UFr. (www.vghof-
heim.de) unter dem Menüpunkt 
„Bürgerservice – Formulare & 
Anträge“

Altes Stroh aus der 
Landwirtschaft (z. B. 
beim Leerräumen einer 
Scheune)

AUSNAHMEGENEHMIGUNG
durch das Landratsamt Haß-
berge – staatliches Abfallrecht 
– notwendig [3]

Kartoffelkraut, krau-
tige Abfälle aus der 
Landwirtschaft, holzige 
Abfälle aus dem Obst 
und Weinbau

ERLAUBT,
soweit die Abfälle in Zusam-
menhang mit der üblichen 
Bewirtschaftung der Fläche 
anfallen [4]

Obstbaumschnitt, He-
ckenschnitt zur Unter-
haltung von Wegen und 
Gewässern, sonstige 
pflanzliche Abfälle

ERLAUBT,
auf den Grundstücken, auf 
denen die Abfälle angefallen 
sind [4]

[1] Aufgehoben durch § 3a der Verordnung vom 20. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 438)
[2] Die Verbrennung darf jedoch erst nach Ablauf der Frist erfolgen, wenn 
das Landratsamt nicht vorher schriftlich oder mündlich die Verbrennung un-
tersagt hat.
[3] Ein formloser Antrag mit Lageplan, Angabe der Flurnummer und Gemar-
kung des Grundstückes, Mengenangabe und Einverständniserklärung der 
Gemeinde (auch digital möglich) genügt. Die Genehmigungsgebühr für die 
Ausnahmegenehmigung beträgt mindestens 150,00 €.
[4] Bei der Verbrennung sind die unten aufgeführten Sicherheitsbestimmun-
gen zu beachten.

EINSCHRÄNKUNGEN:
Unabhängig von den abfallrechtlichen Regelungen sind aber 
auch andere Bestimmungen zu beachten, vor allem solche 
des Naturschutzrechtes. So dürfen etwa Hecken, Gebüsche 
und andere Gehölze aus artenschutzrechtlichen Gründen im 
Zeitraum vom 01.03. bis 30.09. eines jeden Jahres nicht ab-
geschnitten oder auf Stock gesetzt werden (§ 39 Abs. 5 
BNatSchG). Ähnliche Schutzbestimmungen gelten in Natur-
schutzgebieten bzw. innerhalb der Naturpark-Schutzzonen 
aufgrund der jeweiligen Verordnungen.

Weitere Informationen über die Schutzge-
biete auf der Homepage des Landkreises 
Haßberge:
 
Es müssen auch die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG beachtet werden. Da-
durch ist es insbesondere verboten, besonders geschützte 
Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) zu töten. Die Schnitt-
guthaufen werden in der Regel schnell von Tieren besiedelt, 
sodass das Material innerhalb von 7 Tagen verbrannt werden 
muss. Falls das Schnittgut vor der Verbrennung mehr als 7 
Tage gelagert werden muss, sind die Haufen vor dem Ver-
brennen umzuschichten.
FOLGENDES GILT BEI DER VERBRENNUNG ZU BEACHTEN:
(vgl. § 4 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 PflAbfV)
1.	Das Verbrennen ist nur außerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile und nur an Werktagen von 08:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr zulässig.

2.	Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch 
Rauchentwicklung, sowie ein Übergreifen des Feuers über 
die Verbrennungsfläche hinaus, sind zu verhindern. Hierzu 
sind in der Regel mindestens folgende Abstände einzuhal-
ten:

	 • � 300 m zu Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen 
und vergleichbaren Einrichtungen,

	 • � 300 m zu Gebäuden, deren Wände oder Dächer aus 
brennbaren Baustoffen bestehen oder in denen leicht 
entflammbare feste Stoffe, brennbare Flüssigkeiten oder 
brennbare Gase hergestellt, gelagert oder bearbeitet 
werden,

	 • � 100 m zu sonstigen Gebäuden,
	 • � 100 m zu Zeltplätzen, anderen Erholungseinrichtungen 

und Parkplätzen,
	 • � 100 m zu Waldrändern,
	 • � 25 m zu Feldgehölzen, Hecken und anderen brandge-

fährdeten Gegenständen,
	 • � 75 m zu Schienenwegen und öffentlichen Straßen mit 

Ausnahme der im nächsten Punkt genannten öffentli-
chen Wege,

	 • � 10 m zu öffentlichen Feldwegen, beschränkt öffentli-
chen Wegen und Eigentümerwegen sowie Privatwegen, 
die von der Öffentlichkeit benutzt werden.

3.	Ferner dürfen die strohigen Abfälle nur in trockenem Zu-
stand verbrannt werden. Andere Stoffe als strohige Abfälle 
dürfen nicht mitverbrannt werden.

4.	Das Feuer ist von mindestens zwei mit geeignetem Gerät 
ausgestatteten, leistungs- und reaktionsfähigen Personen 
über 16 Jahren ständig zu überwachen.

5.	Bei starkem Wind darf kein Feuer entzündet werden; bren-
nende Feuer sind unverzüglich zu löschen.

6.	Um die Brandfläche sind Bearbeitungsstreifen von drei 
Metern Breite zu ziehen, die von pflanzlichen Abfällen frei-



VG Hofheim i.UFr.	 - 8 -� Nr. 2/23

zumachen sind. Flächen, die größer als drei Hektar sind, 
sind durch Schutzstreifen, die ebenfalls von pflanzlichen 
Abfällen freizumachen sind, zu unterteilen; die entstande-
nen Teilflächen dürfen nur nacheinander abgebrannt wer-
den.

7.	Zum Schutz der Bodendecke sowie Flora und Fauna ist 
sicherzustellen, dass größere Flächen nicht gleichzeitig 
in Brand gesetzt werden und dass das Feuer auf die Bo-
dendecke möglichst kurz und ohne stärkere Verbrennung 
einwirkt.

8.	Die Glut muss beim Verlassen der Feuerstelle, spätestens 
jedoch bei Einbruch der Dunkelheit erloschen sein.

9.	Die Verbrennungsrückstände sind baldmöglichst in den 
Boden einzuarbeiten oder ordnungsgemäß zu entsorgen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften können 
mit einem Bußgeld geahndet werden! (§ 5 PflAbfV)

Auf der Homepage des Abfallwirtschafts-
betriebes des Landkreises Haßberge kön-
nen Sie sich außerdem auch umfassend 
über die Möglichkeiten der Grüngut-Ent-
sorgung im Kreisgebiet informieren:
Alle Informationen und die dazugehöri-
gen Merkblätter können Sie auch auf der 
Startseite der Homepage der Verwal-
tungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. unter 
„Aktuelles aus der Verwaltungsgemein-
schaft Hofheim i.UFr. – Brandschutz-
technische Hinweise“ oder direkt über 
den QR-Code einsehen:

■■ Information für alle Bauherren über die 
Entstehung einer nachträglichen Beitrags-
pflicht für Wasser und Abwasser

Bei Beendigung von Bauvorhaben (Neubauten, Anbauten, 
Dachgeschossausbauten) sowie bei Vergrößerungen der 
Grundstücksfläche ändert sich in der Regel die Beitragsbe-
messungsgrundlage für Wasser und Abwasser. Insbesonde-
re besteht, nach den derzeit gültigen Beitrags- und Gebüh-
rensatzungen für Wasser und Abwasser, eine Beitragspflicht:
•	 Im Fall der Vergrößerung eines Grundstückes für die zu-

sätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Bei-
träge geleistet wurden,

•	 Im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätz-
lich geschaffenen Geschossflächen,

•	 Im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfrei-
en Gebäudes oder Gebäudeteiles, soweit infolge der Nut-
zungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfrei-
heit entfallen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beitrags- und Gebüh-
renschuldner satzungsgemäß verpflichtet sind, der zuständi-
gen Kommune für die Höhe des Beitrages maßgebliche Ver-
änderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 
dieser Veränderungen, auf Verlangen auch unter Vorlage ent-
sprechender Unterlagen, Auskunft zu erteilen. Ein Verstoß 
gegen diese Pflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.
Die Abrechnung der Herstellungsbeiträge für Wasser und 
Abwasser erfolgt regelmäßig nach Bezugsfertigkeit der neu 
geschaffenen Geschossflächen oder bei Bekanntwerden der 
zusätzlichen Geschossflächen- oder Grundstücksnutzung. 
Die Beiträge sind dann einen Monat nach Zustellung des 
Beitragsbescheides zur Zahlung fällig.

Bei Rückfragen stehen Herr Wildanger und Frau Behnke 
unter E-Mail: s.wildanger@vghofheim.de und m.behnke@
vghofheim.de bzw. Tel. 09523 9229-43 oder 09523 9229-42 
zur Verfügung.

■■ Energiewende Bayern – Themenwochen 
und Energiespartipps�

Themenwochen „Bürgerenergie“
Auch im Jahr 2023 stehen vom Team 
Energiewende Bayern – einer Initiative 
des Bayerischen Wirtschaftsministeri-
ums – wieder einige Highlights an:
Die Themenwochen „Bürgerenergie“ finden vom 06.02.2023 
– 19.02.2023 statt. Hierbei sollen die Begeisterung für mehr 
Engagement und die Akzeptanz für die Energiewende Bay-
ern gesteigert werden.
Unter dem Motto „Energiezukunft in Bür-
gerhand“ stellt das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie diesmal Best Practice 
Beispiele vor und informiert zwei Wochen 
lang auf den sozialen Medien. Außerdem 
bieten deren Partner Veranstaltungen an.

Energietipps für Ihr Zuhause
Bereits kleine Anpassungen können den Energieverbrauch 
merklich senken. Hier finden Sie Impulse und Tipps für Ihr 
Zuhause:
•	Effizient Heizen
Kleine Optimierungen können 10 % – 20 % Energie beim 
Heizen sparen. Mit elektronischen Thermostaten lassen sich 
einzelne Heizkörper individuell einstellen. Diese Thermosta-
te sind bereits ab 10,00 € - 15,00 € erhältlich und können 
100,00 € und mehr pro Jahr einsparen.
Korrekte Einstellungen an bereits installierten Heizungsanla-
gen bieten meist ebenfalls Einsparpotenzial. Lassen Sie die 
Anlage von einer Fachkraft überprüfen und optimal einstel-
len. Durch einen hydraulischen Abgleich können Sie Ihre 
Heizkosten oftmals um ca. 5 % senken. Die Initiative Hei-
zungsOptimierung.Bayern bietet Ihnen Informationen und 
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praktische Tipps zum Thema Heizungsoptimierung und un-
terstützt Sie bei der Handwerkersuche.
Mehr Informationen zur Initiative Heizungs-
Optimierung.Bayern finden Sie auf der In-
ternetseite des Energie-Atlas Bayern bzw. 
durch Abscannen des nachfolgenden QR-
Codes:
•	Effizient in der Küche
Durch richtiges Kühlen und Gefrieren lassen sich bis zu 
90,00 € jährlich einsparen. Hier helfen die unterschiedlichen 
Klimazonen im Kühlschrank. Bei effizienter Nutzung des 
Kühlschrankes genügt in der Regel die niedrigste Kühlstufe.
Auch beim Kochen und Backen sind große Sparpotenziale 
zu heben. Einfache Methoden können bis zu 100,00 € pro 
Jahr einsparen: Wasserkocher nutzen, nur kleine Portionen 
in der Mikrowelle erwärmen, Spülmaschine statt Abspülen 
per Hand. Wenn Ihre aktuellen Haushaltsgeräte mehr Strom 
verbrauchen als neue Modelle, kann sich der Kauf eines neu-
en Gerätes lohnen.
Um dies zu prüfen, können Sie sich beim 
Team Energiewende Bayern Strommess-
geräte ausleihen und dies bei Ihnen daheim 
testen.
Erfahren Sie mehr im Energie-Atlas Bayern:
•	 Im Alltag Strom sparen
Die Beleuchtung ist für etwa 12 % des Stromverbrauches in 
Deutschland verantwortlich. Mit wenigen Anpassungen kön-
nen Sie Ihren Energieverbrauch bei der Beleuchtung optimie-
ren. Die wichtigste Empfehlung: LEDs. Sie erreichen unter al-
len Leuchtmitteln die beste Effizienzklasse (EU-Energielabel). 
Der größte Pluspunkt von LEDs ist ihre lange Lebensdauer.
Auch beim Streamen lässt sich Strom sparen. Laden Sie In-
halte herunter und speichern diese lokal ab. Nutzen Sie Vi-
deo-Streaming bevorzugt im WLAN oder 
LAN statt über mobiles Internet. Verwen-
den Sie beim Video-Streaming 720p oder 
480p statt voller HD-Auflösung.
Erfahren Sie mehr zum Thema „Einfach 
Strom sparen“ im Energie-Atlas Bayern:
•	Energie sparen im Badezimmer
Die Warmwasserbereitung verursacht etwa 13 % unserer 
Energiekosten. Besonders im Bad gibt es große Einsparmög-
lichkeiten beim Warmwasserverbrauch. Ein Duschsparkopf 
reduziert bis zu 30 % der Warmwasserkosten – ganz ohne 
Komforteinbußen. Generell gilt: Wassersparende Armaturen 
lohnen sich überall.
Bei der Nutzung der Waschmaschine gibt es viele Einspar-
möglichkeiten: Beladen Sie die Waschmaschine immer voll, 
nutzen Sie das Eco-Programm und waschen Sie generell bei 
niedrigen Temperaturen. Sollten Sie in Ih-
rem Haus einen Warmwasserspeicher ha-
ben, schalten Sie diesen bei längeren Ab-
wesenheiten ab.
Mehr Tipps für das Badezimmer gibt es auf 
der Internetseite der Verbraucherzentrale:
•	Luft reinlassen
Kleine Anpassungen beim Lüften und Heizen können bis zu 
5 % der Heizkosten sparen. Räume sollen nicht komplett 
auskühlen. Richtiges Lüften ist hier besonders wichtig. Die 
Empfehlung: Drei Mal am Tag für mindestens drei Minuten 

Stoßlüften, statt die Fenster auf Kipp zu stellen.
Nutzen Sie Heizungsluft effizient: Achten Sie darauf, Heizkör-
per und kalte Wände nicht zuzustellen. Möbel oder Vorhänge 
vor und über dem Heizkörper führen zu einem Wärmestau. 
Damit es in den Räumen warm bleibt, lohnt 
es sich, die Türen zwischen unterschied-
lich warm beheizten Räumen konsequent 
zu schließen.
Weitere Informationen zum richtigen Lüften 
finden Sie auf der Internetseite der Ver-
braucherzentrale:
•	Effizient im Home-Office
Durchschnittlich entfallen nur ca. 30 % des Stromverbrau-
ches eines Computers auf die tatsächliche Arbeitszeit. In 
den anderen 70 % ist der Computer zwar eingeschaltet, wird 
aber nicht genutzt. Mit kleinen Anpassungen können Sie 
beim Computer Ihren Energieverbrauch optimieren. Schalten 
Sie den Computer aus, wenn Sie nicht aktiv am PC arbeiten. 
Nutzen Sie den „Stand-by-Modus“ und den „Ruhemodus“. 
Bildschirmschoner sparen übrigens keine Energie, sondern 
verbrauchen bei bewegten Bildern sogar mehr Strom.
Prüfen Sie, ob Ihr Router 24 Stunden am 
Tag eingeschaltet sein muss. Wenn Sie mal 
kein Internet benötigen, schalten Sie den 
Router einfach aus.
Mehr Tipps zum Stromsparen finden gibt 
es auf der Internetseite der Verbraucher-
zentrale:
•	Die Dämmung macht‘s
Beim Bauen und Sanieren können bis zu 85 % des Wärme-
verbrauches eingespart werden. Ein Austausch alter Fenster 
kann sich schnell lohnen. Je nach Gebäudetyp entweichen 
zwischen 10 % und 30 % der Wärme über die Fenster. Opti-
mal ist eine Drei-Scheiben-Verglasung und ein breiter Fens-
terrahmen.
Parallel zum Fenstertausch bietet sich die Dämmung der 
Außenwände an. Damit verbessern Sie die Energieeffizienz 
signifikant – vor allem bei Altbauten. Mit 
der richtigen Dämmung bleibt die Wärme 
im Winter drinnen und die Hitze im Sommer 
draußen. Informieren Sie sich zu möglichen 
Förderungen!
Erfahren Sie mehr im Energie-Atlas Bayern:
•	Durch Modernisierung sparen
In privaten Haushalten entfallen rund 85 % der Energie auf 
Heizung und die Aufbereitung von Warmwasser. Mit einer 
modernen Heizung lassen sich fossile Energie einsparen und 
die Heizkosten senken. Bei Heizungen, die älter als 15 Jahre 
sind, bietet sich eine Modernisierung an. Die Heizung muss 
dabei zu Ihrem Gebäude passen. Erneuerbare Systeme wie 
Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermie-Anlagen 
sind gute Alternativen.
Nutzen Sie staatliche Förderungen beim Tausch Ihrer Hei-
zung und lassen Sie sich von Experten beraten. Unsere Part-
ner im Team Energiewende Bayern unterstützen Sie gerne. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
fördert bis zu 80 % der Beratungskosten.
Mehr Informationen zur Initiative Heizungs-
Optimierung.Bayern finden Sie auf der In-
ternetseite des Energie-Atlas Bayern bzw. 
durch Abscannen des nachfolgenden QR-
Codes:
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■■ Schöffenwahl Vorabinformationen
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen 
und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 ge-
wählt. Gesucht werden Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft 
Hofheim i.UFr. Frauen und Männer, die am Amtsgericht 
bzw. Landgericht als Vertreter des Volkes an der Rechtspre-
chung in Strafsachen teilnehmen. Die Gemeindevertretun-
gen und der Jugendhilfeausschuss schlagen doppelt so 
viele Kandidaten vor, wie an Schöffen bzw. Jugendschöffen 
benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöf-
fenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahres-
hälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen. Gesucht werden 
Bewerberinnen und Bewerber, die in der Gemeinde wohnen 
und am 01.01.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre 
alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, 
die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu 
einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen ei-
ner schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Über-
nahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der 
Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die 
Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeam-
te, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und 
Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden. 
Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d.h. das 
Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurtei-
len können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Men-
schenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen 
Beweise würdigen, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein 
bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet ereig-
net hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, 
Gutachten oder Urkunden ableiten können. Die Lebenser-
fahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann sich aus be-
ruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement 
rekrutieren. Dabei steht nicht der berufliche Erfolg im Mittel-
punkt, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen 
erworben wurde. Schöffen in Jugendstrafsachen sollen über 
besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in 
hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Rei-
fe des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – we-
gen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche 
Eignung. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für 
das Amt nicht erforderlich. Schöffen müssen ihre Rolle im 
Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert 
sein und sich über die Ursachen von Kriminalität und den 
Sinn und Zweck von Strafe Gedanken gemacht haben. Sie 
müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre 
Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubil-
den. Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht 
Verantwortungsbewusstsein für den Eingriff durch das Urteil 
in das Leben anderer Menschen. Objektivität und Unvor-
eingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen 
gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte aufgrund sei-
nes Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst 
unsympathisch ist oder die öffentliche Meinung bereits eine 
Vorverurteilung ausgesprochen hat. Schöffen sind mit den 
Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und je-
des Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht 
erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt 

werden. Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Frei-
spruch – haben die Schöffen daher mit zu verantworten. 
Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige 
Freiheitsstrafe, für die Versagung von Bewährung oder für 
einen Freispruch wegen mangelnder Beweislage nicht über-
nehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben. In der 
Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Ur-
teilsvorschlag standhaft vertreten können, ohne besserwis-
serisch zu sein, und sich von besseren Argumenten über-
zeugen lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht in 
der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie müssen sich 
verständlich ausdrücken, auf den Angeklagten wie andere 
Prozessbeteiligte eingehen können und an der Beratung ar-
gumentativ teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations- 
und Dialogfähigkeit abverlangt.
Anbei finden die Interessenten das Bewerbungsformular für 
das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen.
Anbei finden die Interessenten für das Amt eines Jugend-
schöffen das Bewerbungsformular.
Weitere Informationen, vor allem zu den Fristen, können Sie 
in der nächsten Ausgabe des VG-Blattes oder auf unserer 
Homepage finden.

■■ Corona
Aktuelle Informationen zum Thema Coro-
na-Virus entnehmen Sie bitte auf der Inter-
netseite des Landratsamtes Haßberge un-
ter www.hassberge.de (Corona-Virus).
Impfzentrum im BRK-Gebäude in  
Hofheim i.UFr. geschlossen
Das Impfzentrum im BRK-Gebäude in Hofheim i.UFr. wurde 
zum Ende des Jahres 2022 geschlossen.
Auslöser für diesen Schritt ist eine Entscheidung der Bun-
desregierung, die staatlichen Impfzentren zum Jahreswech-
sel zu schließen. Anschließend sind Corona-Impfungen nur 
noch bei Haus- bzw. Fachärzten möglich.

■■ Ukraine-Flüchtlinge
Aktuelle Informationen zum Thema Flücht-
linge aus der Ukraine entnehmen Sie bitte 
auf der Internetseite des Landratsamtes 
Haßberge unter www.hassberge.de.

■■ Veröffentlichung von Nachrichten und 
Informationen

Falls Interesse daran besteht, Informationen, Nachrichten, 
Berichte oder Termine im Mitteilungsblatt der Verwaltungs-
gemeinschaft Hofheim i.UFr. zu veröffentlichen, dann senden 
Sie uns bitte rechtzeitig bis zum Redaktionsschluss (siehe 
Seite 3) die entsprechenden Inhalte, Texte und Bilder für die 
nächste Ausgabe an die E-Mail-Adresse mitteilungsblatt@
vghofheim.de.
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Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Fragen an, wenn die Aussage auf Sie zutrifft:
	 �Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) 

von mehr als 6 Monaten bestraft worden.
	 Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder einer sonstigen Straftat, derent-

wegen auf den Verlust des Rechts zur Bekleidung öffentlicher Ämter erkannt werden kann.
	 Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.
	 Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.
	 Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine eidesstattliche Versicherung über mein Vermögen abgegeben.
	 (freiwillige Angabe): Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen Hauptverhandlung in Strafsachen fühle ich 

mich gesundheitlich gewachsen.
Ich habe folgende Erfahrungen in der Jugenderziehung:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (freiwillige Angabe):

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Amt einer Jugendschöffin/eines Jugendschöffen
	 am Amtsgericht
	 am Landgericht
(kurze Begründung). Ich weiß, dass der Schöffenwahlausschuss an meinen Wunsch nicht gebunden ist:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(Ort/Datum, Unterschrift)

Ich bin einverstanden, dass auch die freiwilligen Daten an den Jugendhilfeausschuss und den Schöffenwahlausschuss wei-
tergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffenwahl erfolgen.

_________________________________________________________________________________________________
(Ort/Datum, Unterschrift)
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Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Fragen an, wenn die Aussage auf Sie zutrifft:
	 �Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) 

von mehr als 6 Monaten bestraft worden.
	 Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder einer sonstigen Straftat, derent-

wegen auf den Verlust des Rechts zur Bekleidung öffentlicher Ämter erkannt werden kann.

_________________________________________________________________________________________________
(Ort/Datum, Unterschrift)

	 Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.
	 Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.
	 Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine eidesstattliche Versicherung über mein Vermögen abgegeben.
	 (freiwillige Angabe): Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen Hauptverhandlung in Strafsachen fühle ich 

mich gesundheitlich gewachsen.
Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (freiwillige Angabe):

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Amt einer Schöffin/eines Schöffen
	 am Amtsgericht
	 am Landgericht
(kurze Begründung). Ich weiß, dass der Schöffenwahlausschuss an meinen Wunsch nicht gebunden ist:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(Ort/Datum, Unterschrift)

Ich bin einverstanden, dass auch die freiwilligen Daten an die Gemeindevertretung und den Schöffenwahlausschuss weiter-
gegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffenwahl erfolgen.

_________________________________________________________________________________________________
(Ort/Datum, Unterschrift)
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Gemeinde Aidhausen

■■ Bürgermeistersprechstunden
Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Aidhausen hält im Feb-
ruar 2023 folgende Sprechstunde ab:
Montag, 27.02.2023	 18:30 Uhr – 19:30 Uhr 
Rathaus Aidhausen

■■ Öffnungszeiten des Gemeindearchivs
Das Gemeindearchiv im Rathaus Aidhausen ist nur nach Ver-
einbarung für Interessierte geöffnet. Terminvereinbarung mit 
1. Bgm. Möhring, Tel. 09523 501379.

■■ Grün-, Holz- und Erdabfälle
•  Gehölzschnittsammelplatz
Geöffnet an jedem 1. Samstag von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr. 
Ansprechpartner: Helmut Bockelt, Tel. 0162 4063775.
•  Inertdeponie
Vorherige Anmeldung bei Otmar Hepp, Tel. 0151 19190448 
(mindestens zwei Tage vor Abgabe).

•  Grünschnittsammelplatz
Geöffnet an jedem Samstag von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
während den Arbeitszeiten der Kläranlage nach Absprache 
unter Tel. 09523 6015.

■■ Bericht aus der Gemeinderatsitzung  
vom 15. Dezember 2022

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde der Beitritt zum Zweck-
verband Klärschlammtrockung und – verwertung Haßberge 
beschlossen. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass sämt-
licher Klärschlamm nach entsprechender Entwässerung an 
den Zweckverband Klärschlammtrocknung Haßberge an der 
Biogasanlage in Hofheim i.UFr. zur Trocknung und Entsor-
gung geliefert werden soll. Die dortige Trocknungsanlage soll 
im 1. Halbjahr 2023 in Betrieb gehen. Die Entwässerung des 
Klärschlamms erfolgt durch die Gemeinde Aidhausen an der 
Kläranlage Happertshausen selbst auf einen TS-Gehalt von 
mindestens 18 %.
Außerdem wurde über Aufstellungen von Bebauungsplänen 
für die Wohngebiete Obersee in der Gemarkung Aidhausen 
und Tiefengrund in der Gemarkung Nassach gesprochen. 
Damit die Gemeinde auch mittelfristig Flächen zur Wohnbe-
bauung anbieten kann, sollen in den Gemeindeteilen Aidhau-
sen und Nassach in kleinerem Rahmen Erweiterungen in den 
Außenbereichen vorgenommen werden.
Im Gemeindeteil Happertshausen wurden im Rahmen des 
laufenden Städtebauförderprogrammes bereits mehrere ge-
meindliche Objekte im Altort saniert bzw. neugestaltet. Durch 
diese Aktivitäten wurde auch das Interesse der Ortsbevölke-
rung angeregt, selbst öffentliche Zuwendungen für Privat-
maßnahmen, die z. B. zur Erhaltung, Revitalisierung oder 
Umnutzung von Gebäudesubstanz oder der Reaktivierung 
der Grundstücke beitragen, in Anspruch nehmen zu können. 
Daher beschloss der Gemeinderat die Gestaltungsfibel Hap-
pertshausen als Gestaltungsleitfaden für die Gestaltung des 
Ortskerns. Außerdem wird das Kommunale Förderprogramm 
der Gemeinde Aidhausen i. V. m. der Gestaltungsfibel erlas-

sen. Das Förderprogramm trat ab 01.01.2023 in Kraft. Ab 
diesem Zeitpunkt soll auch die Gestaltungsfibel angewandt 
werden. 
Der öffentliche Sitzungsteil wurde mit dem Jahresabschluss-
bericht und den Dankesreden von 1. Bürgermeister Möhring 
und 2. Bürgermeister Wagenhäuser geschlossen.
Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurde unter anderem 
über die Vereinbarung der solaren Klärschlammtrocknung in 
der Kläranlage Happertshausen und dessen Änderungsver-
trages sowie über die Altortsanierung im Gemeindeteil Hap-
pertshausen gesprochen.
Außerdem billigte der Gemeinderat einem Bauplatzverkauf in 
der Gemarkung Kerbfeld.

Gemeinde Bundorf

■■ Bürgermeistersprechstunden
Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Bundorf hält im Februar 
2023 keine Sprechstunden ab.

■■ Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 14. Dezember 2022

Im öffentlichen Sitzungsteil befasste sich der Gemeinderat 
mit dem Erlass einer Beitragssatzung für die Verbesserung 
und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung der Ge-
meinde Bundorf und einer Satzung zur Änderung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der 
Gemeinde Bundorf. Die Wasserversorgungseinrichtung der 
Gemeinde Bundorf wurde im letzten Jahrzehnt immer wieder 
erneuert und verbessert.
Im Wesentlichen wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:
•	 Sanierung und Neuausbau von Brunnen I in Walchenfeld
•	� Sanierung und Mischwasseroptimierung von Brunnen II in 

Walchenfeld
•	 Sanierung von Brunnen III in Walchenfeld
•	 Bohrung und Neubau von Brunnen IV in Walchenfeld
•	 Neubau eines Mischschachtes in Walchenfeld
•	� Neubau der Verbindungsleitungen (einschl. Strom- und 

Fernmeldetechnik) in Walchenfeld (Brunnen III zu Brunnen 
IV, Brunnen III zum Mischschacht, Mischschacht zur Ver-
bindungsleitung, Hochbehälter Stöckach, Mischschacht 
zur Verbindungsleitung zum Ortsnetz Walchenfeld, Brun-
nen I und II zum Mischschacht)

•	 Bohrung und Neubau von Brunnen II in Kimmelsbach
•	� Neubau der Verbindungsleitungen (einschl. Strom- und 

Fernmeldetechnik) in Kimmelsbach (Brunnen I zu Brunnen 
II, Brunnen I zum Drucksteigerungspumpwerk, Druckstei-
gerungspumpwerk zur Verbindungsleitung nach Bundorf)

•	� Neubau eines Drucksteigerungspumpwerkes in Kimmels-
bach

•	� Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung in Kimmelsbach
Die dadurch entstandenen Kosten werden durch Beiträge 
finanziert, hierzu wurden bereits Vorausleistungen von den 
Grundstückseigentümern gezahlt. Es ergibt sich ein Verbes-
serungsbeitrag von 0,90 €/m² für die Grundstücksfläche und 
ein Verbesserungsbeitrag von 8,11 €/m² für die Geschossflä-
che. Die Verbesserungsbeiträge sind einen Monat nach Be-
kanntgabe der Beitragsbescheide zur Zahlung fällig.
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Gleichzeitig sind im Zuge der Gleichbehandlung zwischen 
Alt- und Neuanschließern auch die Herstellungsbeitragssät-
ze der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-
satzung der Gemeinde Bundorf anzupassen. Hiernach ergibt 
sich somit ein zukünftiger Herstellungsbeitrag von 1,54 €/m² 
für die Grundstücksfläche und ein Herstellungsbeitrag von 
13,81 €/m² für die Geschossfläche.
Die Verbesserungsbeitragsbescheide werden Anfang 2023 
verschickt.
Des Weiteren wurde einem Beitritt zum Zweckverband Klär-
schlammtrocknung und –verwertung Haßberge auf Basis 
eines vorgelegten Entwurfes der Verbandssatzung zuge-
stimmt.
Der öffentliche Sitzungsteil wurde mit dem Jahresabschluss-
bericht und der Dankesrede von 1. Bürgermeister Endres 
geschlossen.

■■ Großbaumaßnahme Bürgerhaus im 
Gemeindeteil Bundorf

Ende der siebziger Jahre wurde unter der Leitung vom da-
maligen FC–Sportvereinsvorstand Herbert Braunreuther die 
Sporthalle in Bundorf errichtet. Diese war jahrelang der ein-
zige Treffpunkt, um viele Veranstaltungen wie zum Beispiel 
Kirchweihen, Faschingsveranstaltungen und Feierlichkeiten 
zu ermöglichen. Jedoch war die Halle in die Jahre gekom-
men und sehr sanierungsbedürftig. Der Sportverein versuch-
te, dies mit einigen Reparaturen und Sanierungen wieder in 
den Griff zu bekommen. Dies führte nur bedingt zum Erfolg. 
Deshalb haben sich die Gemeinde und der Sportverein be-
sprochen. Die Gemeinde hat die Sporthalle gegen ein Entgelt 
übernommen und ist nun Eigentümer. Es entsteht an gleicher 
Stelle ein Bürgerhaus mit kleinem Gastraum, Küche, Halle 
und Nebengebäude. Das Rathaus wird ebenfalls im Außen-
bereich saniert und ein barrierefreier Zugang ist eingeplant. 
Der FC Bundorf wird dann künftig die Bewirtung und Un-
terhaltung des neuen Bürgertreffs übernehmen. Nach ca. 10 
Jahren vergeblicher Suche nach Sanierungsmöglichkeiten 
hat sich nun endlich eine Lösung gefunden. Die Kosten für 
das Bürgerhaus im Gemeindeteil Bundorf wurden mit etwa 

4,5 Mio. Euro (einschl. Grunderwerb) veranschlagt. Die Maß-
nahme wird über das Städtebauförderprogramm „Innen statt 
Außen“ mit ca. 3,8 Mio. Euro bezuschusst, sodass die Ei-
genmittel der Gemeinde deutlich reduziert werden konnten. 
Die Fertigstellung des Projektes ist für Anfang des Jahres 
2024 vorgesehen. Anschließend sollen jedoch noch die Au-
ßenbereiche im Hof des Rathauses und im Concordia-Gar-
ten neben der Bäckerei Schilling neugestaltet werden. Diese 
weitere Maßnahme wird vermutlich ca. 500.000,00 € kosten. 
Jedoch soll auch diese Maßnahme im Wesentlichen durch 
entsprechende Fördermittel finanziert werden.

Markt Burgpreppach

■■ Bürgermeistersprechstunden
Der 1. Bürgermeister der Marktgemeinde Burgpreppach hält 
im Februar 2023 folgende Sprechstunde ab:
Mittwoch, 15.02.2023	 18:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Bürgerhaus, ehem. Rathaus Burgpreppach

■■ Neuverpachtung Fl.Nr. 63, Gemarkung 
Leuzendorf

Der Fischweiher (Fl.Nr. 63) und die zugehörige Grünfläche in 
der Gemarkung Leuzendorf sind ab sofort für eine Neuver-
pachtung frei. Die Pachtzeit beträgt ca. 10 Jahre und endet 
am 30. September 2032. Der aktuelle Fischbestand muss 
vom vorherigen Pächter gegen ein Entgelt abgelöst werden. 
Die jährliche Pacht liegt bei 300,00 € (Verhandlungsbasis).
Interessenten können ihre Gebote mit Angabe des jährlichen 
Pachtpreises bis 28. Februar 2023 in einem verschlossenen 
Kuvert mit der Aufschrift „Pachtangebot Fischweiher Leu-
zendorf“ bei der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr., 
Obere Sennigstraße 4, 97461 Hofheim i.UFr., abgeben.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungs-
gemeinschaft Hofheim i.UFr., Obere Sennigstraße 4, 97461 
Hofheim i.UFr., Frau Ott, Tel. 09523 9229-51.
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■■ „Jüdische Lebenswege“ – Museum Klein­
steinach

An folgenden Terminen ist das Jüdische Museum in 
Kleinsteinach geöffnet:
1. und 3. Sonntag im Monat von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr (Ein-
lass bis 16:00 Uhr) und nach Vereinbarung. (Eintritt ist kos-
tenlos, dennoch wäre eine kleine Spende wünschenswert)
Führungen finden an jedem ersten Sonntag im Monat um 
14:00 Uhr (kostenlos, dennoch wäre aufgrund der pandemie-
bedingten Beschränkungen eine kleine Spende wünschens-
wert), sowie Gruppenführungen unter der Woche nach Ver-
einbarung und Voranmeldung statt.
Nähere Auskünfte gibt es unter Tel. 09526 774 (Bernd Brünner) 
oder 09526 1503 (Uta Albert).

Überörtliche Nachrichten

■■ Ankündigung 11. Haßberger Spieletage  
in Oberaurach

Vier Tage voller Spiel, Spaß und Spannung im Oberau­
rachzentrum in Trossenfurt
Der Kreisjugendring Haßberge (KJR) veranstaltet vom 
02.03.2023 bis 05.03.2023 gemeinsam mit der Gemeinde 
Oberaurach die „11. Haßberger Spieletage“ in Trossenfurt im 
Oberaurachzentrum.
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Coronabe-
dingt wurde das 10. Jubiläum der Spieletage im Herbst 2022 
in Hofheim i.UFr. gefeiert. Die nächsten Spieletage sollen nun 
aber wieder traditionell im Frühjahr stattfinden. Über 1.200 

Klassiker, brandneue aber auch ältere unbekannte Brett- und 
Kartenspiele laden Groß und Klein zum gemeinsamen Spie-
len ein. Veranstalter des Spieleevents für die ganze Familie 
sind der KJR Haßberge und die Gemeinde Oberaurach. Als 
Kooperationspartner wirken der BDKJ Haßberge, das UBIZ 
und das Kreisjugendamt Haßberge mit. Der Eintritt ist wie 
immer kostenfrei.
Der Flyer mit allen Informationen zum Programm der 11. 
Haßberger Spieletage erschien bereits Ende Januar 2023.
Zur Ergänzung seines bestehenden „Spielerklärer/in-
nen-Teams“ sucht der KJR Haßberge auch 2023 wieder mo-
tivierte Ehrenamtliche, die gerne spielen, neue Brett- oder 
Kartenspiele lernen wollen und den Gästen den Einstieg in 
aktuelle und beliebte Spiele erleichtern. Der Einsatz muss 
nicht die kompletten vier Tage über erfolgen, auch einzelne 
Tage oder Stunden sind möglich. Wer Lust hat, bei den „Haß-
berger Spieletagen“ gegen eine kleine Aufwandsentschädi-
gung zu unterstützen oder Fragen hat, schreibt eine kurze 
E-Mail an spieletage@kjr-has.de.
Kontakt:
Kreisjugendring Haßberge
Promenade 5, 97437 Haßfurt
Tel. 09521 951685
E-Mail: spieletage@kjr-has.de

■■ Es bleibt alles beim „Alten“

Stabsübergabe bei den Aktivsenioren im Landkreis Haß­
berge: Hubert Zinkl löst Walter Klein ab
Seit rund drei Jahrzehnten sind die „Aktivsenioren“ im Land-
kreis Haßberge aktiv. Bei dieser „Seniorengruppe“, zu der 
selbstverständlich Frauen und Männer gehören, handelt es 
sich nicht um eine rüstige Rentnergruppe, die gemeinsam 
privaten Freizeitaktivitäten nachgeht – im Gegenteil: die „Ak-
tivsenioren“ sind ein eingetragener Verein, der es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, Existenzgründern, kleinere und mitt-
lere Unternehmen (KMU) und gemeinnützige Organisationen 
bei betriebswirtschaftlichen Aufgaben zu beraten und zu un-
terstützen. Die Aktivsenioren sehen sich als “Sparringspart-
ner”, die helfen, neue Lösungen zu schaffen und Krisen zu 
bewältigen. V. a. die Existenzgründer unterstützen sie dabei, 
ein Geschäftskonzept und den hierzu notwendige Busines-
splan zu entwickeln, zu optimieren und umzusetzen. Der 
über 450 Mitglieder umfassende Verein setzt sich aus ehe-
maligen Führungskräften, Unternehmern und Freiberuflern 
aus allen Branchen zusammen, die allesamt ihr über die Jah-
re erworbenes Knowhow, ihre fachliche Kompetenz und ihre 
berufliche Erfahrung an die Klienten weitergeben.
Schon seit Jahrzehnten im Landkreis etabliert

Auf die wertvollen Dienste des Vereines greift man im Land-
kreis Haßberge bereits viele Jahre zurück. Der damalige 
Wirtschaftsförderer Helmut Hey hatte im Rahmen der Exis-
tenzgründerinitiative p-e-p Beratertage der Aktivsenioren 
im Landratsamt organisiert und den Existenzgründern an-
geboten, das Expertenwissen quasi vor Ort in Anspruch 
zu nehmen. Auch sein Nachfolger Michael Brehm baut seit 
nunmehr 12 Jahren auf die Aktivsenioren. „Gerade weil die 
Gründerzahlen in den letzten Jahren zurückgegangen sind 
und deswegen gar keine Existenzgründerseminare mehr an-
geboten werden, ist es umso wichtiger, den wenigen Grün-
dungswilligen mit noch mehr Rat und Tat vor Ort zur Seite zu 
stehen“, so Wirtschaftsförderer Brehm.

Bericht: Eva Pfeil (Geschäftsführerin Kreisjugendring 
Haßberge)
Foto: Ankündigung „11. Haßberger Spieletage“  
(Kreisjugendring Haßberge, Jens-Holger Silge)
(Von links nach rechts) Benjamin Gerschütz (KJR-Vor-
standsmitglied, Ressort „Spieletage“), Thomas Sechser 
(Bürgermeister Gemeinde Oberaurach), Thomas Wagen-
häuser (KJR-Vorsitzender), Eva Pfeil (KJR-Geschäftsfüh-
rerin) und Wolfgang Winter (KJR-Vorstandsmitglied, 
Ressort „Spieletage“) freuen sich schon auf die von 
02.03.2023 bis 05.03.2023 im Steigerwald stattfinden-
den 11. Haßberger Spieletage!
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Walter Klein übergibt sein Amt an Hubert Zinkl

Seit 2012 hatte der aus Theres stammende Aktivsenior Walter 
Klein die zehn jährlichen Beratertage am Landratsamt Haß-
furt abgehalten. „Eine lange Zeit, eine schöne Zeit mit vielen 
interessanten Gründerpersönlichkeiten und Geschäftside-
en“, stellt Klein rückblickend auf seine Tätigkeit fest. Rund 60 
bis 70 Beratungen hat der ehemalige kaufmännische Leiter 
der TBG Mainfranken im Auftrag des Landkreises durchge-
führt. „Nicht alle mündeten am Ende in einer Gründung, aber 
es gab doch auch eine beachtliche Zahl an Vorhaben, denen 
ich vor allem bei der Erstellung ihres Businessplanes unter 
die Arme greifen konnte“, so Klein. Michael Brehm ergänzt, 
dass dank der Unterstützung von Walter Klein, bzw. den Ak-
tivsenioren, vereinzelt auch bestehenden Betrieben der Fort-
bestand gesichert werden konnte.
Walter Klein selbst möchte jetzt etwas kürzertreten. Deshalb 
hat er das Würzburger Regionalbüro von seinem Vorhaben 
informiert und um die Suche nach einem Nachfolger gebe-
ten. Dieser wurde mit Hubert Zinkl, ehemaliger Bankdirektor 
und Vorstandsmitglied bei der VR-Bank Gerolzhofen eG, ge-
funden. Der gebürtige Oberpfälzer stand der VR-Bank über 
23 Jahre vor, bevor er sich im Jahr 2022 in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedete. „Allerdings wollte ich mich 
nicht einfach nur zurückziehen, sondern mich in irgendeiner 
Weise mit meinen Erfahrungen und meinem Wissen gesell-
schaftlich einbringen. So bin ich auf die Aktivsenioren gesto-
ßen und habe festgestellt, dass ich hier meine Erfahrungen 
sehr gut einbringen kann“, erläutert Zinkl. Beide – Klein und 
Zinkl – hatten sich in den vergangenen Wochen mehrfach 
ausgetauscht und abgestimmt, sodass nun zum 01. Januar 
2023 die Beratungsangebote der Aktivsenioren nahtlos auch 
im Landkreis Haßberge fortgeführt werden können.
Die Beratertage werden bereits im Veranstaltungskalender 
unter www.wirtschaftsraum-hassberge.de beworben. Ge-
ändert hat sich lediglich der Beratertag: statt Donnerstag 
werden die Beratungen künftig an einem Dienstag im Mo-
nat angeboten. Gleichgeblieben sind die Beratungsstunden 
(jeweils von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr) und der Ort der Bera-
tung, nämlich am Landratsamt Haßberge in Haßfurt (Sprech-
tags-Zimmer im Nebengebäude, Tränkberg 8). Wie bisher ist 
auch eine Voranmeldung erforderlich. Diese kann direkt über 
die Homepage der Aktivsenioren (www.aktivsenioren.de), 
über Herrn Zinkl (hubert.zinkl@aktivsenioren.de, Tel. 0171 
8633653) oder über den Wirtschaftsförderer Michael Brehm 
(info@wirtschaftsraum-hassberge.de, Tel. 09521 27650) er-
folgen.
Auch wenn die Aktivsenioren Bayern e. V. gemeinnützig sind 
– nicht alle Kosten können durch Spenden und Fördermittel 
gedeckt werden. Deshalb erhebt der Verein für Existenzgrün-
dungsberatungen grundsätzlich eine Pauschale von 100,00 
€. Gründungswilligen aus dem Landkreis Haßberge greift die 
Wirtschaftsförderung unter die Arme. Das bedeutet: für Be-
ratungen, die im Rahmen der Beratertage im Landratsamt 
in Anspruch genommen werden, übernimmt der Landkreis 
die Beratungskosten. Auch Landrat Wilhelm Schneider freut 
sich, dass die Beratungsleistungen der Aktivsenioren nicht 
nur das Angebot der Wirtschaftsförderung für Existenzgrün-
der im Landkreis vervollständigen, sondern ist auch dankbar 
dafür, dass mit Hubert Zinkl ein ebenbürtiger Fachmann die 
Nachfolge von Walter Klein übernimmt. Walter Klein, der sich 
in seinem Ruhestand nun verstärkt den Nah- und Fernrei-
sen widmen möchte, erhielt zu seinem Abschied eine „Ent-
decker-Kiste“ vom Landrat überreicht. Landrat Schneider ist 

sich sicher, dass die Existenzgründer auch bei Hubert Zinkl 
bestens aufgehoben sind. Zu seinem Einstand hatte der 
Landrat einen „Landkreis-Ehrenwein“ parat.

Info-Kasten
Die Aktivsenioren Bayern e. V. wurden im Oktober 1984 
von 7 Mitgliedern gegründet. 1986 konnte eine erste Ge-
schäftsstelle eingerichtet werden; bis1995 entstanden in 
allen bayerischen Regierungsbezirken Außenstellen (Re-
gionalbüros). Die Mitgliederzahl ist seitdem kontinuierlich 
gewachsen und beträgt derzeit über 450 aktive Senioren.
Internet: www.aktivsenioren.de

Steckbrief Hubert Zinkl
Jahrgang 1959, geboren in Oberviechtach
Gelernter Bankkaufmann, Abteilungsleiter für Kreditkunden 
in Oberviechtach
Seit 1999 Vorstand der VR-Bank Gerolzhofen

Landrat Wilhelm Schneider (links) bei der Verabschie-
dung des bisherigen Regionalbeauftragten Walter Klein 
(2. von links) bzw. Einführung des Nachfolgers Hubert 
Zinkl, zusammen mit Wirtschaftsförderer Michael Brehm 
(rechts).
Bericht und Foto: Monika Göhr (Landratsamt Haßberge)

■■ Fortbildungsveranstaltungen der Forst­
betriebsgemeinschaft Haßberge

Fortbildung zum Thema „Pflanzung“
Donnerstag, 23.02.2023 im Raum Dankenfeld
Beginn: 14:00 Uhr
Alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sind herzlich will-
kommen.

Waldwanderung zum Thema „Wie erkenne ich unsere 
Bäume im Winter?“
Donnerstag, 02.03.2023 im Raum Dankenfeld
Beginn: 14:00 Uhr

Waldwanderung für Waldbesitzerinnen zum Thema  
„Wie erkenne ich unsere Bäume im Winter?“
Dienstag, 28.02.2023 im Raum Knetzgau
Beginn: 14:00 Uhr
Diese Veranstaltung ist ausschließlich für Frauen gedacht.

Fortbildung zum Thema „Wartung und Pflege der  
Motorsäge und Schärfen der Motorsägenkette“
Mittwoch, 01.03.2023 in Knetzgau (für Waldbesitzerinnen)
•	 Dauer der Veranstaltungen sind jeweils ca. 2 – 3 Stunden
•	� Für Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Haßberge 

w. V. sind die Schulungen ohne Gebühr
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•	� Eine Teilnahme ist NUR nach 
Anmeldung in der FBG-Ge-
schäftsstelle möglich

•	� Weitere Informationen und 
Anmeldungen unter Tel. 09523 
503380 (Dienstag und Donners-
tag von 08:30 Uhr – 11:30 Uhr) 
oder per E-Mail: info@fbg-hass-
berge.de.

Schulungsangebote und weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter www.fbg-hassberge.de.

■■ Klimafit – Veranstaltungsreihe „Klima­
wandel global verstehen, lokal handeln“

Stürme, Starkregen, Hitzewellen – die Folgen des Klimawan-
dels zeigen sich längst vor unserer eigenen Haustür. Immer 
mehr Menschen sind betroffen und immer mehr Menschen 
wollen etwas tun.
Auch in unserem Landkreis passiert gerade viel, um diese 
Herausforderungen konkret anzugehen. Doch was genau ist 
hierbei geplant, welchen Entwicklun-
gen und Klimawandelfolgen soll da-
mit etwas entgegengesetzt werden 
und was kann ich als Einzelperson 
tun? Genau hier setzt unsere Veran-
staltungsreihe „klimafit“ an.
Unser Kurs „klimafit – Klimawandel 
vor der Haustür! Was kann ich tun?“ 
nimmt die Auswirkungen des Klima-
wandels in unserer Region in den 
Fokus. Welche Wirkung hat der Kli-
mawandel auf unseren privaten oder 
beruflichen Alltag? Auf welche Fol-
gen müssen wir uns einstellen? Wie 
können wir gemeinsam mit anderen 
ins Handeln kommen? Wissen ver-
mitteln, vernetzen und Handlungs-
möglichkeiten aufzeigen – das sind 
die Ziele von klimafit.
Im Kurs kommen Sie mit Klimafor-
scherinnen und Klimaforschern, so-
wie anderen Expertinnen und Exper-
ten ins Gespräch – sowohl direkt aus 
der Region wie auch deutschland-
weit. Sie erfahren mehr über die Fol-
gen des Klimawandels in unserem 
Landkreis und wie sich dieser an den 
Klimawandel anpasst. Sie lernen das 
örtliche Klimaschutzmanagement 
kennen und treffen Gleichgesinnte 
und Klimaschutzakteurinnen und 
-akteure der Region. „Schlau ma-
chen, konkret werden“ ist das Motto.
Entwickelt und begleitet wird „kli-
mafit“ von REKLIM (Regionale Kli-
maänderungen und Mensch, Helm-
holtz-Verbund), dem WWF sowie der 
Universität Hamburg. Vor Ort wird 
der Kurs durch Christoph Diedicke 
vom UBiZ geleitet.

Am Ende erhält jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein 
Zertifikat.
Eine Anmeldung zum Kurs ist bis zum 01.03.2023 im UBiZ 
möglich.

Der klimafit Kurs umfasst sechs Kursabende, davon vier 
Abende á 3 Stunden in Präsenz am UBiZ sowie zwei Live-On-
lineveranstaltungen mit Expertinnen und Experten aus ganz 
Deutschland á 1,5 Stunden.
Der Kurs wird gefördert durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz, der Nationalen Klimaschutzi-
nitiative sowie durch das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus.
Der Eigenbeitrag für Teilnehmende beträgt daher für alle 
sechs Termine nur 30,00 €.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.klimafit-kurs.
de/alles-zum-kurs
Wir freuen uns auf eine Teilnahme möglichst vieler Akteurin-
nen und Akteure aus dem Landkreis und einen vielfältigen 
Austausch zu diesen hochaktuellen Themen.
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Veranstaltungsvorschau

Wir bitten alle Vereine und Organisationen, die ihre Ver-
anstaltungen hier bekanntgeben möchten, um rechtzeiti-
ge Mitteilung an die E-Mail-Adresse mitteilungsblatt@
vghofheim.de. Eine Meldung braucht nicht mehr zu er
folgen, wenn die Veranstaltung bereits im Veranstal-
tungskalender für das Jahr 2022 oder auf der Internetsei-
te der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. (www.
vghofheim.de) enthalten ist. Bitte denken Sie jedoch daran, 
uns eventuelle Änderungen von Veranstaltungsterminen 
oder -orten umgehend mitzuteilen.
Den aktuellen, digitalen Veranstaltungs-
kalender finden Sie auch auf der Home-
page der Verwaltungsgemeinschaft Hof-
heim i.UFr. unter www.vghofheim.de/
aktuelles/veranstaltungen oder unter 
nachfolgendem QR-Code:

Gemeinde Aidhausen

17.02.2023	 	 14:00 Uhr
Pfarrei Peter und Paul – Seniorenfasching im Kolpingheim in 
Aidhausen
17.02.2023	 	 20:30 Uhr
SV Friesenhausen – Bad Neon Party am Faschingsfreitag im 
Sportheim in Friesenhausen
19.02.2023	 	 20:30 Uhr
Johanniszweigverein Aidhausen e. V. – Kinderfasching in 
der Festhalle in Aidhausen
20.02.2023	 	 19:00 Uhr
Blaskapelle Aidhausen – Rosenmontagsball in der Festhalle 
in Aidhausen
20.02.2023	 	 11:00 Uhr
FC Nassach 1959 e. V. – Kesselfleischessen am Rosenmon-
tag im Sportheim in Nassach
21.02.2023	 	 14:00 Uhr
Caritasverein Kerbfeld – Kinderfasching
21.02.2023	 	 14:00 Uhr
SV Friesenhausen – Kinderfasching am Faschingsdienstag
21.02.2023	 	 17:30 Uhr
SV Friesenhausen – Fischessen
21.02.2023	 	
Landjugend Nassach e. V. – Kinderfasching

Gemeinde Bundorf

11.02.2023	 	 18:30 Uhr
SV Schweinshaupten – Kesselfleischessen

Markt Burgpreppach

05.02.2023	 	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Ibinder Tauben- und Kleintiermarkt im Gasthaus Rädlein in 
Ibind

07.02.2023	 	 20:00 Uhr
„Offener Iwinner Wirtshausgsang“ im Gasthaus Rädlein in 
Ibind

09.02.2023	 	 14:30 Uhr
Ökumenischer Seniorennachmittag im Bürgerhaus in 
Burgpreppach

11.02.2023	 	 12:00 Uhr
Gasthaus Rädlein – Kesselfleischessen im Gasthaus 
Rädlein in Ibind

12.02.2023	 	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Ibinder Tauben- und Kleintiermarkt im Gasthaus Rädlein in 
Ibind 

17.02.2023	 	 19:00 Uhr
TSV 1919 Burgpreppach – 1. Prunksitzung in der Sporthalle 
in Burgpreppach

18.02.2023	 	 19:00 Uhr
TSV 1919 Burgpreppach – 2. Prunksitzung in der Sporthalle 
in Burgpreppach

19.02.2023	 	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Ibinder Tauben- und Kleintiermarkt im Gasthaus Rädlein in 
Ibind

20.02.2023	 	 18:00 Uhr
Gasthaus Rädlein, Ibind – Kappenabend im Gasthaus 
Rädlein in Ibind

20.02.2023	 	 14:00 Uhr
TSV 1919 Burgpreppach – Kinderfasching in der Sporthalle 
in Burgpreppach

20.02.2023	 	 14:00 Uhr
SV Gemeinfeld – Kinderfasching im Haus der Vereine in 
Gemeinfeld

21.02.2023	 	 15:30 Uhr
SV Gemeinfeld – Kappenabend im Sportheim in Gemeinfeld

22.02.2023	 	 18:00 Uhr
CSU – Ortsverband – Politischer Aschermittwoch im 
Sportheim

22.02.2023	 	 18:00 Uhr
Sperkenverein Fitzendorf – Heringessen im Feuerwehrhaus 
in Fitzendorf

26.02.2023	 	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Ibinder Tauben- und Kleintiermarkt im Gasthaus Rädlein in 
Ibind

02.03.2023	 	 18:30 Uhr
TSV Burgpreppach – „Futtern wie bei Muttern“ im Ver-
einsheim in Burgpreppach

Gemeinde Ermershausen

11.02.2023	 	 19:00 Uhr
Faschingsverein Ermetzia – 1. Faschingssitzung in der 
Adolf-Höhn-Halle in Ermershausen

12.02.2023	 	 13:00 Uhr
Faschingsverein Ermetzia – 1. Kindersitzung in der Adolf-
Höhn-Halle in Ermershausen
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14.02.2023	 	 18:00 Uhr
Gasthaus „Goldener Schwan“ – Candle Light Dinner im 
Gasthaus in Ermershausen

16.02.2023	 	 19:30 Uhr
Faschingsverein Ermetzia – Weiberfasching in der Adolf-
Höhn-Halle in Ermershausen

18.02.2023	 	 19:00 Uhr
Faschingsverein Ermetzia – 2. Faschingssitzung in der 
Adolf-Höhn-Halle in Ermershausen

19.02.2023	 	 13:00 Uhr
Faschingsverein Ermetzia – 2. Kindersitzung in der Adolf-
Höhn-Halle in Ermershausen

20.02.2023	 	 14:00 Uhr
Gasthaus „Goldener Schwan“ – Rosenmontags-Kaffee-
kränzchen im Gasthaus in Ermershausen

21.02.2023	 	 14:00 Uhr
Faschingsverein Ermetzia – Faschingsumzug mit anschl. 
Kinderfasching in der Adolf-Höhn-Halle in Ermershausen

Stadt Hofheim i.UFr.

04.02.2023	 	 19:33 Uhr
HCC Hofheim i.UFr. – 1. Prunksitzung im Haus des Gastes 
in Hofheim i.UFr.

05.02.2023	 	 08:00 Uhr
Geflügelzuchtverein Ibind und Umgebung – Kleintiermarkt in 
der Ausstellungshalle in Hofheim i.UFr.

06.02.2023	 	 19:30 Uhr
Vortrag oder Film des Geschichtskreises im Vortragsraum 
des alten Rathauses in Hofheim i.UFr., 1. Stock, (Kosten 
2,00 €)

08.02.2023	 	 17:00 Uhr – 18:00 Uhr
Senioren-Gymnastik im Rotkreuzhaus, Eichelsdorfer Str., 
97461 Hofheim i.UFr., (Kosten: 2,00 €)

10.02.2023	 	 16:00 Uhr
Ungezwungener Treff der Boules/Boccia Freunde vom 
Hofheimer Land in Mayas Café in Hofheim i.UFr.

11.02.2023	 	 17:00 Uhr
Schüttbau Meisterkonzerte Rügheim – Karmameleon Gitarre 
continuous music im Schüttbau in Rügheim

11.02.2023	 	 12:00 Uhr
Turnverein Hofheim i.UFr. – Kinderkleidermarkt in der 
August-Först-Halle in Hofheim i.UFr.

11.02.2023	 	 19:33 Uhr
HCC Hofheim i.UFr. – 2. Prunksitzung im Haus des Gastes 
in Hofheim i.UFr.

12.02.2023	 	 08:00 Uhr
Geflügelzuchtverein Ibind und Umgebung – Kleintiermarkt in 
der Ausstellungshalle in Hofheim i.UFr.

15.02.2023	 	 17:00 Uhr – 18:00 Uhr
Senioren-Gymnastik im Rotkreuzhaus, Eichelsdorfer Str., 
97461 Hofheim i.UFr., (Kosten: 2,00 €)

15.02.2023	 	 19:00 Uhr – ca. 23:00 Uhr
Frauenbund Hofheim i.UFr. – Bunter Faschingsabend mit 
Musik und Tanz im Kath. Pfarrheim in Hofheim i.UFr.

18.02.2023	 	 17:30 Uhr
TSV 1862 Goßmannsdorf – Retro Party im Sportheim in 
Goßmannsdorf

18.02.2023	 	 14:33 Uhr
HCC Hofheim i.UFr. – Fasching; Kinder und Jugendsitzung

18.02.2023	 	 14:00 Uhr
TSV 1862 Goßmannsdorf – Kinderfasching

18.02.2023	 	 15:00 Uhr
Dorfgemeinschaft Eichelsdorf – Schneebar im Gemeinde-
haus in Eichelsdorf

19.02.2023	 	 11:30 Uhr
Blaskapelle Ostheim – Kesselfleischessen

19.02.2023	 	 08:00 Uhr
Geflügelzuchtverein Ibind und Umgebung – Kleintiermarkt in 
der Ausstellungshalle in Hofheim i.UFr.

20.02.2023	 	 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Caritasverein – Kinderfasching in Ostheim

20.02.2023	 	 18:30 Uhr
Ungezwungener Treff des Geschichtskreises im Getränke-
haus HB11 in der Hauptstraße in Hofheim i.UFr.

22.02.2023	 	 17:00 Uhr – 18:00 Uhr
Senioren-Gymnastik im Rotkreuzhaus, Eichelsdorfer Str., 
97461 Hofheim i.UFr., (Kosten: 2,00 €)

22.02.2023	 	 17:00 Uhr
Anglerverein Rügheim – Heringsessen in der alten Schule in 
Rügheim

26.02.2023	 	 08:00 Uhr
Geflügelzuchtverein Ibind und Umgebung – Kleintiermarkt in 
der Ausstellungshalle in Hofheim i.UFr.

01.03.2023	 	 17:00 Uhr – 18:00 Uhr
Senioren-Gymnastik im Rotkreuzhaus, Eichelsdorfer Str., 
97461 Hofheim i.UFr., (Kosten: 2,00 €)

04.03.2023	 	 19:00 Uhr
SV Hofheim i.UFr. – Preisschafkopf im Sportheim in Hof-
heim i.UFr.

Gemeinde Riedbach

11.02.2023	 	 14:00 Uhr
FC Kleinsteinach - Kinderfasching
17.02.2023 – 20.02.2023	
VfB Humprechtshausen – Fasching im Sportheim in Hum-
prechtshausen
21.02.2023	 	
Caritasverein – Kinderfasching im G3 Haus in Mechenried
22.02.2023	 	 17:30 Uhr
FC Kleinsteinach - Fischessen
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Schule  Kindertagesstätte

■■ Faschingsferien und Schließtage der  
Kindergärten

Ort			   Zeitraum
Bundorf			  20.02.2023 – 21.02.2023
Burgpreppach			  20.02.2023 – 21.02.2023
Ermershausen			  20.02.2023 – 21.02.2023
Goßmannsdorf			  20.02.2023 – 21.02.2023
Happertshausen			 20.02.2023 – 21.02.2023
Hofheim i.UFr.			  20.02.2023 – 21.02.2023
Lendershausen			  20.02.2023 – 21.02.2023
Rügheim		  20.02.2023 – 21.02.2023

■■ Anmeldetage im Evang. Kindergarten 
Ermershausen

Wer für sein Kind ab September 2023 in der Krippe, dem Kin-
dergarten oder der Schulkindbetreuung einen Platz benötigt, 
bitte an den folgenden Anmeldetagen beim Evangelischen 
Kindergarten Ermershausen melden.
Die Anmeldungen im Evangelischen Kindergarten Er-
mershausen sind von Montag, 13.02.2023 bis Mittwoch, 
15.02.2023 jeweils von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr unter der Te-
lefonnummer 09532 265 möglich.

■■ Die Freude war riesengroß…

Die Schulkindbetreuung Ermershausen gewinnt ein 
Spielwarenpaket.
Die Initiative „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ 
stattet die Schulkindbetreuung des Evangelischen Kinder-
gartens Ermershausen mit einem Spielwarenpaket aus.
Unsere Einrichtung zählt zu den Gewinnern des Projektes 
„Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ und erhält 
eine komplette Spielwarenausstattung. Die Initiative richtet 
sich speziell an Einrichtungen, die eine Nachmittagsbetreu-
ung für Grundschulkinder anbieten. So wird das klassische 
Spielen gefördert, denn: Spielen macht schlau!

Wir sind dem Auf-
ruf der Initiative ge-
folgt und haben uns 
erfolgreich um ein 
hochwertiges Spiel-
warenpaket bewor-
ben. Insgesamt gab 
es bei dieser Aktion 
100 Gewinner. Die 
kostenlosen Spiel-
warenpakete wer-
den in diesem Jahr 
von den Herstellern 
Amigo, Bruder, Fer-
bedo, Hasbro, Kos-
mos, Mattel und 
Ravensburger zur 
Verfügung gestellt.
Doch nicht nur in den Einrichtungen soll gespielt werden: 
Im Rahmen des Projektes gibt es zusätzlich die Möglichkeit, 
den Familien die Spiele per Ausleihen mit nach Hause zu ge-
ben. Auf diese Weise soll das gemeinsame Spielen auch in 
den Familien gefördert werden.
Bericht und Fotos: Evangelischer Kindergarten  
Ermershausen

■■ Neuanmeldung der 5. Klassen am  
Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern

Das Friedrich-Rückert-Gymnasium (FRG) Ebern lädt Sie 
und Ihre Kinder herzlich zu einem Online-Informations- und  
Kennenlernabend am Mittwoch, 01.03.2023 ein. Der Link 
zu dieser Online-Informationsveranstaltung wird bereits drei 
Tage vorher auf der Homepage www.frg-ebern.de bereitge-
stellt.
Weiterhin wird die Möglichkeit geboten, das Schulhaus in 
einer persönlichen Schulhausführung in kleinen Gruppen 
(Dauer ca. 30 Minuten) kennenzulernen. Hierzu stehen ver-
schiedene Termine zur Auswahl, die auf der Schulhomepage 
ab Mitte Februar 2023 gebucht werden können.

Infoveranstaltung zum Übertritt (online):
Mittwoch, 01.03.2023
Voraussichtliches Programm:
18:00 Uhr: Präsentation des FRG für Schülerinnen/Schüler 
und Eltern per Videokonferenz
18:30 Uhr: Informationsvortrag für die Eltern als Videokon-
ferenz
Der Link zu den Videokonferenzen wird drei Tage vor der 
Veranstaltung auf der Homepage www.frg-ebern.de bereit-
gestellt.

Termine Schulhausführungen:
•	 Donnerstag, 02.03.2023 ab 17:00 Uhr
•	 Freitag, 03.03.2023 ab 15:30 Uhr
•	 Mittwoch, 08.03.2023 ab 17:00 Uhr
Start: Haupteingang
Den Haupteingang finden Sie, wenn Sie vom großen Park-
platz an der Gymnasiumstraße über die Gitter-Brücke laufen.
Den Link zur Anmeldung zu einer Schulhausführung finden 
Sie ab Mitte Februar 2023 auf der Homepage www.frg-
ebern.de. Es stehen jeweils mehrere Führungen pro Tag zur 
Auswahl.
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Möglichkeiten zur Anmeldung am FRG:
Montag, 08.05.2023 von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr (ganztägig 
Terminvergabe)
Dienstag, 09.05.2023 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr (vormit-
tags Terminvergabe)
Mittwoch, 10.05.2023 von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr (vormit-
tags Terminvergabe)
Donnerstag, 11.05.2023 von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr (vor-
mittags Terminvergabe)
Persönliche Anmeldung im Sekretariat des FRG: Hierzu wer-
den für Montag, 08.05.2023 ganztägig Termine vergeben. 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag können für den Vormit-
tag Termine vergeben werden, am Nachmittag ab 13:00 Uhr 
können Sie ohne Termin zur Anmeldung kommen. Terminver-
einbarung über das Sekretariat des FRG, Tel. 09531 92210.
Außerdem besteht auch die Möglichkeit, die Anmeldung per 
Post oder durch Einwurf der Unterlagen in den Briefkasten 
am Haupteingang vorzunehmen. In diesem Fall erhalten Sie 
per E-Mail eine Mitteilung über den Erhalt der Unterlagen 
und Informationen zum 1. Elternabend bzw. 1. Schultag.
Zur genauen Vorgehensweise der Anmeldung informiert  
Sie das FRG ab ca. Mitte April 2023 auf der Homepage  
www.frg-ebern.de.

■■ Anmeldung an der Beruflichen Oberschule 
Bamberg für das Schuljahr 2023/2024

Anzeige: Frau Zellhahn (Oberstudiendirektorin)

■■ Jakob-Curio-Realschule besucht die  
Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.

Die AG „Alltagskompetenz“ der Jacob-Curio-Realschule 
führte auf Initiative ihrer Lehrerin Isabell Rott eine Exkursion 
zur Verwaltungsgemeinschaft durch.
Hierbei erläuterte Geschäftsleiter Andreas Dellert den Kin-
dern den Zuständigkeitsbereich und das Aufgabenfeld der 
Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. 
So erfuhren die Kinder beispielsweise, dass für sechs Mit-
gliedsgemeinden und deren Bürger und Bürgerinnen ein 
großes Spektrum an unterschiedlichsten Dienstleistungen 
erbracht werden. Klassische Beispiele hierzu sind die Auf-
gaben, die in einem sogenannten Bürgerbüro anfallen. Die 
Schülerinnen erhielten hierzu verschiedene Informationen, 
angefangen bei den klassischen Personenstandsfällen des 
Standesamtes (Geburt, Eheschließung, Sterbefall) über die 
notwendigen Anträge bei der Durchführung einer Veranstal-
tung, der Anmeldung von Hunden bis zum breiten Spektrum 
des Einwohnermeldeamtes (Führungszeugnis, Umzüge, Rei-
sepass, Personalausweis). Dort fand dann auch das High-
light des Ausfluges statt.
Zum Abschluss durften die Kinder testweise einmal einen 
Personalausweis beantragen. Bei der praktischen Durchfüh-
rung konnten die Kinder zudem einige Dinge rund um diesen 
Ausweis erfahren. Sogar die eingescannten Fingerabdrücke 
wurden betrachtet. Nach einer Stunde trat die AG dann wie-
der den Rückweg zur Realschule an.

Falls Berichte aus den Kindergärten und Schulen künf-
tig hier abgedruckt und veröffentlicht werden sollen, so 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an mitteilungsblatt@vghof-
heim.de.

 

 

BERUFLICHE OBERSCHULE BAMBERG 

Staatliche Fachoberschule 
Internationale Wirtschaft 

Sozialwesen 
Technik 

Wirtschaft und Verwaltung 

  

Staatliche Berufsoberschule 
Internationale Wirtschaft 

Sozialwesen 
Technik 

Wirtschaft und Verwaltung 
 

Anmeldung für das Schuljahr 2023/2024 

Der Anmeldezeitraum ist  
vom 27. Februar bis 10. März 2023 

An unserer Schule erwirbt man nach der 12. Klasse die allgemeine 
Fachhochschulreife, nach der 13. Klasse die fachgebundene Hoch-
schulreife oder die allgemeine Hochschulreife. 

Alle Informationen zum Ablauf der Anmeldung finden Sie ab Mitte  
Februar auf der Homepage der Schule (www.fos-bamberg.de). 

Der Tag der offenen Tür am Samstag, den 4. März 2023 um  
9:00 Uhr findet dieses Jahr wieder in Präsenz bei uns in der  
Ohmstraße 17 statt. 

Für eine individuelle Beratung können Sie einen Termin beim  
Beratungslehrer über das Sekretariat der Schule vereinbaren. 
Aufnahmevoraussetzung für die Fachoberschule und die Berufs-
oberschule ist u. a. das Vorliegen eines mittleren Schulabschlusses. 
Für die Berufsoberschule ist zusätzlich eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung notwendig. 

Als spezielle Förderangebote gibt es einen Vorkurs am Samstag und 
eine Vorklasse in Vollzeit. 

Das Sekretariat ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 

 Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Telefonisch erreichen Sie unser Sekretariat unter Tel. 0951/9126-0. 

 

Bamberg, im Januar 2023  Die Schulleitung 
 

 

Bericht VG Hofheim i.UFr. und Foto Isabell Rott
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Volkshochschule

Februar 2023 und Anfang März 2023

Gemeinde Aidhausen

Begleitveranstaltung zur Ausstellung Feldgeschworene 
in Franken
Gesprächsrunde mit Kaffee und Kuchen: Sonntag, 
12.02.2023, 14:00 Uhr, Aidhausen, Mehrgenerationenwerk-
statt
Ausstellung bis Montag, 27.02.2023, täglich während der 
Öffnungszeit des Dorfladens und der Mehrgenerationen-
werkstatt Aidhausen.
Pilates
Elli May
Freitags, ab 03.03.2023, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr, Aidhausen, 
Mehrgenerationenwerkstatt
Information und Anmeldung (sofern nicht anders ange-
geben) bei Heike Piechaczek, Frankenstraße 22, 97491 
Aidhausen, Tel. 09526 981236, vhs-aidhausen@gmx.de, 
www.vhs-hassberge.de.

Gemeinde Bundorf

Thermomix-Kochkurs
Tina Camozzi
Samstag, 25.02.2023, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr, Kimmelsbach, 
Dorfgemeinschaftshaus
Information und Anmeldung (sofern nicht anders angege-
ben) bei Tina Camozzi, Tel. 0174 1418232, vhs-bundorf@
gmx.de, www.vhs-hassberge.de.

Gemeinde Ermershausen

Senioren aktiv – Faschingsgymnastik
Waltraud Boseckert
Dienstag, 07.02.2023, 14:00 Uhr, Ermershausen, Betsaal
Teenager-Make-Up
Gundula Schorn
Freitag, 10.02.2023, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr, Ermershausen, 
Betsaal
Step und Vitalgymnastik
Judith Anyango-Schlaug
Freitags, ab 03.03.2023, 18:00 Uhr – 19:00 Uhr, Ermershau-
sen, Adolf-Höhn-Halle
Information und Anmeldung (sofern nicht anders an-
gegeben) bei Sandra Fassl, Fresengasse 10, 96126  
Ermershausen, Tel. 09532 1705, fassls@t-online.de, www.
vhs-hassberge.de.

Stadt Hofheim i.UFr.

Grundlagen des Schattenstrickens
Andrea Schamberger
Samstag, 11.02.2023, 15:00 Uhr – 18:00 Uhr, Hofheim 
i.UFr., Wolllädele chaotisch bunt

Der Duft von indischem Curry
Ata Ur Rehmann Chaudhry
Samstag, 25.02.2023, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr, Hofheim 
i.UFr., Grundschule
Kreativ-Werkstatt: Zeichnen, Malen, Drucken
Jannina Hector
Freitags, ab 03.03.2023, 10:00 Uhr – 13:00 Uhr. Hofheim 
i.UFr., Altes Rathaus
Information und Anmeldung (sofern nicht anders an-
gegeben) bei Sonja Liebenstein, Tel. 09523 7807, vhs- 
hofheim@t-online.de, www.vhs-hassberge.de.

Bücherei

■■ Bücherei Ermershausen
Rathausplatz 2
96126 Ermershausen
Ansprechpartner:
Josef Troll
Öffnungszeiten:
Montag: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr (während der Sommerzeit)
Montag: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (während der Winterzeit)

■■ Bücherei Goßmannsdorf
Goßmannsdorf
An der Kirchenburg 2
97461 Hofheim i.UFr.
Ansprechpartner:
Elke Conrad
Tel. 09523 6163
E-Mail: dieelkeconrad@web.de
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 16:30 Uhr – 18:30 Uhr

■■ Stadtbücherei Hofheim i.UFr.
Interkommunales Bürgerzentrum (vormals Finanzamt),  
2. Stock
Marktplatz 1
97461 Hofheim i.UFr.
Ansprechpartner:
Hildegund Fischer-Giebfried
Tel. 09523 5033719 oder 09523 5033720
E-Mail: StaBue-hofheim@web.de
Öffnungszeiten:
Dienstag: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr und 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag: 15:00 Uhr – 17:00 Uhr
Samstag: 11:00 Uhr – 13:00 Uhr
Kinder lesen komplett gebührenfrei. Die Jahresgebühr für  
Erwachsene beträgt 10,00 € und für Ehepartner 12,00 €.
Es gibt auch die Möglichkeit, über ein Online-Portal Zugang 
zur Hofheimer Bücherei und darüber hinaus über das On-
line-Portal „Hassberge-Moewe“ virtuellen Zugriff auf mehr 
als 131.780 Medieneinheiten zu erlangen, die die öffentlichen 
Büchereien im Haßbergkreis (neben Hofheim i.UFr. auch 
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Haßfurt, Ebern, Knetzgau, Untermerzbach, Zeil und UBIZ in 
Oberaurach) ihren Lesern zugänglich machen. Von zu Hause 
per Laptop oder von unterwegs über das Smartphone kann, 
unabhängig von Öffnungszeiten, im Bestand der Büchereien 
recherchiert werden. Wer über einen gültigen Leseausweis 
verfügt, kann neben der Recherche auch Vorbestellungen 
und Verlängerungen online vornehmen.
Wer bevorzugt auf seinem E-Book-Reader oder Laptop le-
sen möchte, der hat Zugang zu dem Portal LEO-Nord, das 
über ein Angebot von ca. 20.000 eMedien (eBücher, ePaper 
und eAudio) verfügt, von dem Sie sich als Leser der Bücherei 
rund um die Uhr ausgewählte e-Medien downloaden können.
Neuigkeiten erfahren Sie auch immer aktuell auf der Face-
book-Seite der Stadtbücherei Hofheim i.UFr.

Hier geht es zur 		  Hier geht es 
Online-Stadtbücherei:		  zur Facebook-Seite:
				    				  

Kirche

■■ Termin des Evang.-Luth. Pfarramtes  
Hofheim-Lendershausen-Eichelsdorf

Dienstag, 07.02.2023, 14:30 Uhr: Seniorenkreis im Gemein-
dehaus in Hofheim i.UFr. Ein Nachmittag mit Quiz und Rät-
seln.
Kontaktdaten:
Evang.-Luth. Pfarramt Hofheim-Lendershausen-Eichelsdorf
An den Kellern 1
97461 Hofheim i.UFr.
Telefon: 09523 281
Telefax: 09523 6098
E-Mail: Pfarramt.Hofheim-Lendershausen@elkb.de

■■ Sternsingeraktion 2023
In diesem Jahr durften wir Sternsinger endlich wieder frei 
von jeglichen Schutzmaßnahmen zur Gesundheit und Hygi-
ene an den Häusern klingeln und für Hilfsorganisationen für 
Kinder Spenden sammeln. Unter dem Motto „Kinder stär-

ken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ waren 
wir dieses Jahr wieder mit tausenden anderen Kindern und 
Jugendlichen unterwegs. An der Aktion waren auch in der 
Pfarreiengemeinschaft Hofheim i.UFr. in diesem Jahr in je-
dem Ort Ministranten und externe Jugendliche beteiligt. Sie 
wurden in einem feierlichen Gottesdienst ausgesendet und 
zogen anschließend oder am nächsten Tag von Haus zu 
Haus, um den Segen weiter zu verbreiten. In Hofheim i.UFr. 
statteten die Sternsinger zum Abschluss des Tages den Be-
wohnern des Altenheimes sowie des Demenzzentrums noch 
einen Besuch ab. Es war wieder eine sehr gelungene Aktion 
und wir bedanken uns bei allen Sternsingern für ihre Mithilfe 
bei der Aktion.

Falls Berichte aus dem kirchlichen Bereich (z. B. über  
besondere Gottesdienste, Gemeindefeste, Konzerte) oder 
auch Stellenanzeigen künftig hier abgedruckt und veröf-
fentlicht werden sollen, so schreiben Sie bitte eine E-Mail 
an mitteilungsblatt@vghofheim.de.

Vereine  Verbände

■■ BRK-Senioren Hofheim i.UFr. –  
Seniorenfasching

Am 16.02.2023 wollen wir einen gemütlichen Nachmittag in 
Aidhausen bei Kaffee und Kuchen verbringen.
Abfahrt ist um 14:00 Uhr am BRK-Haus in Hofheim i.UFr. 
und anschließend am ehemaligen Bahnhof in Hofheim i.UFr. 
und in Lendershausen an der Kirche.
Anmeldungen bis spätestens 10.02.2023 bei Siegfried 
Schneider unter Tel. 09523 6129 oder bei Lydia Rath unter 
Tel. 09523 323.

■■ Schneebar in Eichelsdorf am 18.02.2023
Am Samstag, 18.02.2023 findet von 15:00 Uhr bis 22:00 
Uhr nach 2 Jahren Corona-Pause die beliebte Schneebar 
der Dorfgemeinschaft Eichelsdorf am Gemeinde- und Feu-
erwehrhaus statt. Bei fetziger Faschingsmusik werden die 
Besucherinnen und Besucher mit Bratwürsten und Bier und 
natürlich auch alkoholfreien Getränken auf das Faschings-
wochenende eingestimmt.

Text und Foto: Claus HaßfurterBericht und Foto: Amelie Werner, Hofheim
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Inh. Marco Büttner 
Mobil: 01 76 - 23 15 73 42
Tel.: 0 95 23 - 502 99 75

FAHRSCHULE ALLER KLASSEN
97461 Hofheim i.UFr. · 97496 Burgpreppach

JETZT  
ANMELDEN

Mo – Fr
13.02. – 17.02.23

Modul 1 – 5

in HOFHEIM
Auch einzeln buchbar!

Schnellkurs:  

5 BKrFQG-Module  

in 1 Woche

Waldbestattung im RuheForst® Maintal in Theres

09521 /618885

Die Führungen finden ab
dem Parkplatz Ruheforst
bei jedem Wetter statt
(außer an gesetzlichen
Feiertagen):

Zwischen 4. März 2018
und 18. November 2018

Führung jeden
Sonntag
um 14.00 Uhr.

®

✁

Viele Menschen empfinden es als beruhigend im Wald zu trauern, sich zu Lebzeiten
einen Grabplatz auszusuchen und damit Vorsorge zu treffen .Weiter besteht oft der Wunsch
eine Trauerfeier individuell gestalten zu können. Lernen Sie unverbindlich dieses würdevolle
Bestattungs-Konzept im naturbelassenen Wald, in dem die Grabpflege die Natur übernimmt,
bei einer kostenlosen Führung kennen. Individuelle Führungstermine gerne nach Absprache.
Ausfahrt A 70 Haßfurt/Theres. Beschilderung folgen zwischen Obertheres und Buch.
Nur 4 km von der A 70. Gelände sehr gut begehbar.

Waldbestattung im RuheForst® Maintal in Theres

www.ruheforst-maintal.de · info@ruheforst-maintal.de · Tel. 09521 /618885

Die Führungen finden ab
dem Parkplatz Ruheforst
bei jedem Wetter statt
(außer an gesetzlichen
Feiertagen):

Zwischen 4. März 2018
und 18. November 2018

Führung jeden
Sonntag
um 14.00 Uhr.

®

Würdevoll und selbstbestimmt
Sich selbstbestimmt und frei zu entscheiden ist den 
meisten Menschen wichtig, im RuheForst Maintal in 
Theres gibt es diese Möglichkeit auch über den Tod 
hinaus. Ehrwürdige alte Buchen und Eichen aber 
auch zarte junge Bäume stehen als Ruhebiotope zur 
Verfügung. Man unterscheidet das Gemeinschafts-
biotop, an dem einzelne Grabstätten ausgewählt 
werden, vom Familien- oder Freundschaftsbiotop,
an dem alle Plätze um einen Baum erworben werden.
An letzterem gibt es die Möglichkeit, einen Vertrags-
nachfolger zu bestimmen, so dass auch in ferner Zu-
kunft noch die restlichen freien Grabplätze vergeben 
werden können.
Die Gemeinde Theres ist Träger des RuheForstes 
und sichert den Fortbestand eines jeden einzelnen

Grabplatzes bis ins Jahr 2114. Jeder Platz wird nur 
ein einziges Mal belegt. Viele Menschen kommen 
in den RuheForst um sich bereits zu Lebzeiten als 
Vorsorge einen Baum oder Platz zu sichern, um ihre 
Angehörigen im Todesfall zu entlasten.
Die Grabpflege übernimmt Mutter Natur, jedoch sind 
eine Moosabdeckung und einzelne Blumenköpfe auf 
der Grabstelle zugelassen. Die Verabschiedung kann 
völlig individuell und würdevoll gestaltet werden, ent-
weder am wunderschönen Andachtsplatz unter einer 
Baumkathedrale oder auch direkt am Grab.
Mit geistlichem Beistand, mit den tröstenden Worten 
eines Trauerredners oder von Familienmitgliedern 
gestaltet hat ein jeder die Möglichkeit, den Abschied 
ganz persönlich zu halten.

Ab 18.11. finden Führungen nur noch 14 tägig zu folgenden Terminen statt:
18.11.18, 2.12.18, 16.12.18, 30.12.18, 13.1.19, 27.1.19, 10.2.19, 24.2.19

✁

RuheForst® Maintal in Theres

Waldbestattung im RuheForst® Maintal in Theres
Viele Menschen empfinden es als beruhigend 
im Wald zu trauern, sich zu Lebzeiten einen 
Grabplatz auszusuchen und damit Vorsorge 
zu treffen. Weiter besteht oft der Wunsch, eine 
Trauerfeier individuell gestalten zu können.

Lernen Sie dieses würdevolle Bestattungskon-
zept im naturbelassenen Wald, wo die Natur die 
Grabpflege übernimmt, bei einer kostenlosen 
Führung kennen. Individuelle Führungstermine 
bieten wir gerne auch nach Absprache an.

Ausfahrt A70 Haßfurt/Theres. Beschilderung folgen zwischen Obertheres
und Buch. Nur 4 Kilometer von der A70. Gelände sehr gut begehbar.

Führungen bis 13. November 
jeden Sonntag 

(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Winterführungstermine 2022/2023
20. November, 4. und 18. Dezember, 
8. und 22. Januar, 5. und 19. Februar

Ab 5. März 2023 wieder wöchentlich.

Die Führungen finden bei jedem Wetter ab 
dem RuheForst-Parkplatz jeweils um 14 Uhr statt.

www.ruheforst-maintal.de info@ruheforst-maintal.de Tel. 09521-618885

Würdevoll und selbstbestimmt
Sich selbstbestimmt und frei zu entscheiden, ist den meisten Menschen wichtig. Im RuheForst® Maintal in Theres gibt es diese Möglichkeit 
auch über den Tod hinaus. Ehrwürdige alte Buchen und Eichen, aber auch zarte junge Bäume, stehen als Ruhebiotope zur Verfügung. Man 
unterscheidet das Gemeinschaftsbiotop, an dem einzelne Grabstätten ausgewählt werden, vom Familien- oder Freundschaftsbiotop, an dem 
alle Plätze um einen Baum erworben werden.
An letzterem gibt es die Möglichkeit, einen Ver-
tragsnachfolger zu bestimmen, so dass auch in 
ferner Zukunft noch die restlichen freien Grab-
plätze vergeben werden können.
Die Gemeinde Theres ist der Träger des Ru-
heForstes und sichert den Fortbestand eines 
jeden einzelnen Grabplatzes bis ins Jahr 2114. 
Jeder Platz wird nur ein einziges Mal belegt. 
Viele Menschen kommen in den RuheForst, 
um sich bereits zu Lebzeiten als Vorsorge einen 
Baum oder Platz zu sichern, um Ihre Angehöri-
gen im Todesfall zu entlasten.
Die Grabpflege übernimmt Mutter Natur, je-
doch sind eine Moosabdeckung und einzelne 
Blumenköpfe auf der Grabstelle zugelassen. 
Die Verabschiedung kann völlig individuell 
und würdevoll gestaltet werden, entweder 
am wunderschönen Andachtsplatz unter ein-
er Baumkathedrale oder auch direkt am Grab. 
Mit geistlichem Beistand, mit den tröstenden 
Worten eines Trauerredners oder von Familien-
mitgliedern gestaltet, hat ein jeder die Möglich-
keit, den Abschied ganz persönlich zu halten.

RuheForst® Maintal in Theres

Waldbestattung im RuheForst® Maintal in Theres
Viele Menschen empfinden es als beruhigend 
im Wald zu trauern, sich zu Lebzeiten einen 
Grabplatz auszusuchen und damit Vorsorge 
zu treffen. Weiter besteht oft der Wunsch, eine 
Trauerfeier individuell gestalten zu können.

Lernen Sie dieses würdevolle Bestattungskon-
zept im naturbelassenen Wald, wo die Natur die 
Grabpflege übernimmt, bei einer kostenlosen 
Führung kennen. Individuelle Führungstermine 
bieten wir gerne auch nach Absprache an.

Ausfahrt A70 Haßfurt/Theres. Beschilderung folgen zwischen Obertheres
und Buch. Nur 4 Kilometer von der A70. Gelände sehr gut begehbar.

Führungen bis 13. November 
jeden Sonntag 

(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Winterführungstermine 2022/2023
20. November, 4. und 18. Dezember, 
8. und 22. Januar, 5. und 19. Februar

Ab 5. März 2023 wieder wöchentlich.

Die Führungen finden bei jedem Wetter ab 
dem RuheForst-Parkplatz jeweils um 14 Uhr statt.

www.ruheforst-maintal.de info@ruheforst-maintal.de Tel. 09521-618885

VEREINT  
FORM UND  
FUNKTION

Küchenstudio  
Hofmann e.K. 
 
Seelohe 21
97478 Knetzgau
Tel. 09527 9508-62 www.kuechen-hofmann.de

DEN LETZTEN WEG
LIEBEVOLL GESTALTEN.
Wir begleiten Sie dabei, jetzt
auch in Haßfurt und Umgebung.

Inhaber: Jürgen Hetterich

Brückenstraße 14 | Haßfurt | Telefon 09521 9598625
Zeiler Straße 28 | Sand am Main | Telefon 09524 300623
Sander Straße 32 | Zeil am Main | Telefon 09524 5340

 Besuchen Sie unsere 

    neuen Räumlichkeiten 

am Straßenfest in der Brückenstraße.

DEN LETZTEN WEG
LIEBEVOLL GESTALTEN.
Wir begleiten Sie dabei, jetzt
auch in Haßfurt und Umgebung.

Inhaber: Jürgen Hetterich

Brückenstraße 14 | Haßfurt | Telefon 09521 9598625
Zeiler Straße 28 | Sand am Main | Telefon 09524 300623
Sander Straße 32 | Zeil am Main | Telefon 09524 5340

 Besuchen Sie unsere 

    neuen Räumlichkeiten 

am Straßenfest in der Brückenstraße.

TEILZEIT oder MINIJOB 
auf Basis von € 520,00 m,w,d

frankenpools.de

Wir suchen Teilzeitkraft für Lager- und sonstige Tätigkeiten

Fabian Stappenbacher · www.finklar-gmbh.de · Tel: (09721) 298240 · Mobil: (0151) 19381022

Finanzen mit Klartext!  
Ein ganzes Team freut sich auf dich …

Dein Partner für  
#Geldanlage #Finanzierung #Immobilien
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Unser neuer Reisekatalog für 2023 ist da!  
Jetzt kostenlos anfordern unter 09521 8451
16.03. – 19.03.2023 Budapest & Donauknie „DFG“   ab 539,- ”
23.03. – 26.03.2023 Saisoneröffnungsfahrt in der Wachau   ab 569,- ”
26.03. – 02.04.2023 Apulien – die Krone Italiens „DFG“   ab 899,- ”
06.04. – 10.04.2023 Ostern am Gardasee „DFG“   ab 709,- ”
06.04. – 10.04.2023 Insel Krk zu Ostern „DFG“   ab 479,- ”
07.04. – 10.04.2023 Ostern in Paris   ab 499,- ”
07.04. – 10.04.2023 Tulpenblüte in Holland   ab 639,- ”
20.04. – 23.04.2023 Berlin & Potsdam „DFG“   ab 509,- ”
29.04. – 02.05.2023 Obstbaumblüte in Südtirol   ab 359,- ”
04.05. – 07.05.2023 Open Air am Meer 2023 in Kroatien“ DFG“   ab 529,- ”
06.05. – 07.05.2023 Altötting – Pilgerfahrt   ab 139,- ”
09.05. – 18.05.2023 Peloponnes – wie im Paradies „DFG“   ab 1.689,- ”
25.05. – 29.05.2023 Lago Maggiore & Centovallibahn „DFG“   ab 699,- ”
25.05. – 01.06.2023 Königsstädte Skandinaviens „DFG“   ab 1.459,- ”
28.05. – 29.05.2023 Chiemsee – Wendelstein – Tegernsee   ab 239,- ”
29.05. – 02.06.2023 Portoroz – Perle der Adria „DFG“   ab 539,- ”
03.06. – 08.06.2023 Hohe Tatra „DFG“   ab 939,- ”
22.06. – 25.06.2023 Erzgebirge „DFG“   ab 539,- ”
13.07. – 16.07.2023 Vier Flüsse Fahrt   ab 459,- ”
14.07. – 16.07.2023 Domstufenfestspiele Erfurt   ab 469,- ”
17.07. – 30.07.2023 Skandinavien und Nordkap „DFG“   ab 2.999,- ”
01.08. – 05.08.2023 Ostfriesland mit Meyer Werft „DFG“   ab 859,- ”
05.08. – 06.08.2023 Königssee und Bad Reichenhall   ab 209,- ”
10.08. – 14.08.2023 Rügen und Usedom   ab 719,- ”
12.08. – 13.08.2023 Goldene Stadt Prag   ab 159,- ”
14.08. – 20.08.2023 Urlaub in den Bergen – Maria Alm   ab 929,- ”
26.08. – 27.08.2023 ZDF Fernsehgarten – Mainz   ab 179,- ”
03.09. – 11.09.2023 Masuren – Ein Traum „DFG“   ab 1.199,- ”
10.09. – 18.09.2023 Schottland – Burgen & Ruinen „DFG“   ab 1.619,- ”
24.10. – 28.10.2023 Saisonabschlussfahrt zum Törggelen   ab 599,- ”
Badeurlaub in Jesolo    ab 579,- ”
27.05. – 03.06.; 03.06. – 10.06.; 19.08. – 26.08; .26.08. – 02.09; 02.09. – 09.09.
Viele versch. Hotels buchbar – wir beraten Sie gerne!
Badeurlaub an der Costa Brava 
04.08 – 13.08.2023 Badeurlaub an der Costa Brava   ab 859,- ”
„DFG“ = 100% Durchführungsgarantie

Frosch Reisen GmbH & Co. KG | 09521 8451 | buchung@frosch-busreisen.de

bus dich weg!
www.frosch-busreisen.de
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Ansprechpartner:     ESN 
Monika Ancel       Technology Group GmbH, 
+49 95239542-193  Hans-Elbe-Straße 11, 

D-97461 Hofheim i. Ufr. 

ESN entwickelt und produziert in Hofheim (in Unterfranken) innovative und hochklassige Beläge für 
Tischtennisschläger im Bereich des Wettkampfsportes. Als Weltmarktführer mit rund 240 Mitarbeitern 
gehören wir zu Deutschlands „Hidden Champions” und „Bayerns Best 50”. Wir sind erfolgreich und bieten 
anspruchsvolle und sichere Arbeitsplätze mit sehr gutem Betriebsklima und besten Zukunftsaussichten. 

 

 
Zur Unterstützung unseres Rechnungswesen-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen  

Experte Finanzbuchhaltung und  
Strategische Finanzplanung (m/w/d)  
Deine Aufgaben:  

▪ Erstellung des Konzernabschlusses inkl. Anhang nach HGB 
▪ Vornahme der Kapital- und Schuldenkonsolidierung sowie Aufwands- und Ertrags-    

konsolidierung 
▪ Strategische Finanz und Liquiditätsplanung 
▪ Laufende Buchhaltungsaufgaben sowie Organisation der Arbeitsabläufe und Prozesse in 

der Finanzbuchhaltung und deren Optimierung 
▪ Organisation der Kostenverrechnung der innerbetrieblichen Leistungen innerhalb der Fir-

mengruppe 

Dein Profil:  

▪ Ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt (Konzernrechnungswesen) oder Ausbil-
dung mit Zusatzausbildung zum Bilanzbuchhalter(in) oder ähnliches  

▪ Erfahrungen im Bereich Konzernabschlusserstellung oder -prüfung 
▪ Erfahrungen im Bereich der Finanzanlagen und Finanzierung 
▪ Gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
▪ Sicherer Umgang mit MS Office und Finanz IT-Tool (idealerweise SAGE und LucaNet) 
▪ Du brennst für das Thema Zahlen und bist gerne administrativ und organisatorisch tätig 

 
Du passt zu uns wenn:  

▪ Du gerne im Team arbeitest und dir Werte und Nachhaltigkeit wichtig sind 
▪ Dir sorgfältiges und genaues Arbeiten mit Zahlen Spaß macht 
▪ Du dich mit Eigeninitiative und Engagement einbringst 

Das bieten wir unseren Mitarbeitern:  

▪ Familiäre, leidenschaftliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre  
▪ Finanzielle Beteiligung bei der Kinderbetreuung 
▪ Firmeninternes Fitnessstudio, kostenloses Bio-Obst, Jobrad  
▪ Persönliche und berufliche Weiterbildung 
▪ Flexible Arbeitszeiten 
▪ Und vieles mehr… 

Interessiert?  

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung an bewerbung@esntec.com  
Oder sind noch Fragen offen? Dann kontaktiere uns einfach unverbindlich. 




